
 

VerMak-Camping-Versicherung 

 Informationsblatt zu Versicherungsprodukten (Stand Februar 2018) 

Unternehmen: 
Alte Leipziger Versicherung AG 
Deutschland 

Produkt: 
AL_VerMak-CAMPING 

 
Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte einer VerMak-Camping-Versicherung. Die 
vollständigen Informationen und den für Ihren Vertrag vereinbarten Versicherungsumfang finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, 
Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 
Um welche Art der Versicherung handelt es sich? 
Wir bieten Ihnen eine VerMak-Camping-Versicherung an. Mit dieser sorgen wir dafür, dass Ihnen ein Schaden an den versicherten Sachen, beispielsweise 
Ihr Wohnwagen, finanziell ersetzt wird. 
 

 

Was ist versichert? 
Versichert werden können beispielsweise folgende Sachgruppen: 
 Wohnwagen oder Mobilheime; 
 Anbauten, Zelte, Vorzelte, Zelt- und Klappanhänger sowie 

Markisen und Sonnendächer, Schutzdächer, Carports und Pa-
villons; 

 massive Nebengebäude; 
 Solaranlagen; 
 sonstiges bewegliches Inventar und die Gegenstände des 

persönlichen Bedarfs; 
 auf einem Campingplatz oder im Winterlager; 
 gegen Beschädigung, Zerstörung oder Verlust; 
 durch Brand oder Explosion, Entwendung, insbesondere 

Diebstahl, unbefugten Gebrauch, Raub und Unterschlagung 
und Elementarereignisse. 

Was ersetzt wird 
 Gehen versicherte Sachen verloren oder werden sie zerstört, 

ersetzen wir je nach Alter und Sachgruppe den Neu- oder 
Zeitwert bis zur Höhe der Versicherungssumme.

 Werden versicherte Sachen beschädigt, ersetzen wir die erfor-
derlichen und vom Versicherungsnehmer nachzuweisenden 
Reparaturkosten. 

Versicherungssumme 
 Die Versicherungssumme vereinbaren wir je Sachgruppe mit 

Ihnen im Versicherungsvertrag.

 

 

Was ist nicht versichert? 
 Versicherte Sachen, die sich außerhalb eines Campingplatzes 

oder Winterlager befinden. 
 Versicherte Sachen, die ständigen Wohnzwecken, der Berufs-

ausübung oder dem Verkauf dienen oder gewerblich genutzt 
werden. 

 Unbeaufsichtigtes Inventar außerhalb verschlossener Wohn-
wagen oder Zelte. 

 Wir haben eine Selbstbeteiligung vereinbart: In Höhe der 
vereinbarten Selbstbeteiligung müssen Sie die Kosten eines 
jeden Versicherungsfalles selbst tragen. 

 

 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. Vom Versicherungs-
schutz ausgeschlossen sind z. B.: 
! Lebens- und Genussmittel, Bargeld und Schmuck und wenn 

die versicherten Sachen auf eigener Achse am öffentlichen 
Verkehr teilnehmen; 

! Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge und Außenbootmotoren. 

 

 

Wo bin ich versichert? 
 Die Versicherung gilt für den im Versicherungsschein vereinbarten Bereich. 

 

 

Welche Verpflichtungen habe ich? 
Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten: 
- Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben. 
- Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verändert hat. 
- Es ist möglich, dass Sie von uns aufgefordert werden, besondere gefahrdrohende Umstände zu beseitigen. 
- Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an, auch wenn gegen Sie noch keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht worden sind. 
- Sie sind verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheitsgemäße Schadenberichte bei der 

Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. 
- Bringen Sie bitte Schäden durch strafbare Handlungen unverzüglich bei der Polizei zur Anzeige. 

 

 

Wann und wie zahle ich? 
Die erste Prämie müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die weiteren Prämien zahlen 
müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie kön-
nen uns die Prämie überweisen oder uns ermächtigen, die Prämie von Ihrem Konto einzuziehen. 

 

 

Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie die erste oder einmalige 
Versicherungsprämie gezahlt haben. 
Der Versicherungsschutz endet spätestens zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 
Verträge mit fortlaufender Prämienzahlung verlängern sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr (Verlängerungsklausel), außer Sie oder wir 
kündigen diesen Vertrag. 

 

 

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Verlängerungsjahres kündigen (das 
muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer geschehen). 
Daneben können Sie oder wir den Vertrag vorzeitig kündigen. Das ist z. B. möglich nach dem Eintritt des Versicherungsfalles. Dann endet die 
Versicherung schon vor Ende der vereinbarten Dauer. 
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Informationen zu Ihrer VerMak-Camping-Versicherung (CampingV) 
 
1. Identität des Versicherers 

ALTE LEIPZIGER Versicherung AG 
Alte Leipziger-Platz 1 
61440 Oberursel 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Jochen Kriegmeier 
Vorstand: Kai Waldmann, Marcus Tersi 
Sitz Oberursel (Taunus) 
Rechtsform Aktiengesellschaft 
Amtsgericht Bad Homburg v. d. H. HRB 1585 

Alle für uns bestimmten Anzeigen und Willenserklärungen richten Sie bitte in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) an diese Anschrift. 
Die Vertreter sind zu deren Entgegennahmen nicht bevollmächtigt. 
 
2. Identität eines Vertreters des Versicherers in dem Mitgliedstaat der EU, in dem Sie Ihren Wohn- oder Geschäftssitz haben 
 
- entfällt - 
 
3. Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

ALTE LEIPZIGER Versicherung AG 
Alte Leipziger-Platz 1 
61440 Oberursel 
Vorstand: Kai Waldmann, Marcus Tersi 
 
4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers und zuständiges Aufsichtsamt 
 
Unsere Hauptgeschäftstätigkeit besteht im Betrieb von Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt- und Sachversicherungen. 
 
Zuständiges Aufsichtsamt: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - Bereich Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 - 53117 Bonn 
 
5. Angaben für das Bestehen eines Garantiefonds u. ä. 
 
Bei Versicherungen, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Betrieb von Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt- und Sachversicherungen besteht, entfällt das 
Erfordernis für einen Garantiefonds u. ä. 
 
6. Informationen zur Versicherungsleistung 
 
Vertragsart Ausfertigung Nr.  

Gülti  ab 
Prämie gemäß 
Zahlun sweise 

Ausfertigungsgrund 

Camping 
 
Camping VerMak-Camping-Versicherung 
 
Diesem Dokument sind folgende Vertragsbestandteile beigefügt: 
 
 
VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN 
- T 97.1 Versicherungsbedingungen für die VerMak-Camping-Versicherung (VB VerMak-Camping 2022) – AL-Fassung Juni 2022 
- T 98.1 Versicherungsbedingungen für die VerMak-Haftpflichtversicherung – AL-Fassung Juni 2022 
- H 03.8 Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AL-AHB 2008) (Fassung September 2016) 
- H 71.6 Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Haftpflichtversicherung für Haus- und Grundbesitzer und Bauherren (Gewerbliche 

Risiken) (Fassung Januar 2008) 
- H 6.6 Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung der Haftpflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung 

– Umwelthaftpflicht – Basisversicherung (Fassung Dezember 2019) 
- H 48.4 Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Ökoschutz-Basisversicherung (Fassung Dezember 2019) 
 
6.1 Allgemein 
 
Die nachfolgenden Bestimmungen, die dem Dokument als Vertragsbestandteil beigefügt sind, gelten für den Vertrag.  
Weitere Bestimmungen sind im Folgenden im Abschnitt Vertragsbestandteile genannt.  
 
- Generell geltende Vertragsklauseln 
- Erklärung zum Datenschutz 
 
6.2 Ihr Vertrag im Einzelnen finden Sie auf den folgenden Seiten. 
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13. Widerrufsbelehrung 
Abschnitt 1 

Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 
- der Versicherungsschein, 
- die Vertragsbestimmungen, einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum 

einschließlich der Tarifbestimmungen, 
- diese Belehrung, 
- das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten – nur für Verbraucher 
- und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen 
jeweils in Textform zugegangen sind. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 

ALTE LEIPZIGER Versicherung AG, Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel, Telefax: 06171/24434, E-Mail: service@alte-leipziger.de 

Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den auf die Zeit  nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil der Prämie zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil 
der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten. Dabei handelt es sich um einen Betrag 
in Höhe von 1/360 der Jahresprämie bzw. 1/30 der Monatsprämie multipliziert mit der Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden hat. Die 
Höhe der Prämie entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen. Der Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach 
Zugang des Widerrufs, zu erstatten. 

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 
zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 

Haben Sie Ihr Widerrufsrecht hinsichtlich des Versicherungsvertrages wirksam ausgeübt, so sind Sie auch an einen mit dem Versicherungsvertrag 
zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag 
aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer 
betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch verlangt werden.  

Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor 
Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Abschnitt 2 

Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen 
Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten Informationen werden die Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen aufgeführt: 

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen 
Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 
1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben ist auch das 

Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer; 
2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Versicherer und Ihnen 

maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die 
Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die 
Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 
4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung des Versicherers; 
5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Prämien einzeln auszuweisen sind, wenn 

das Versicherungsverhältnis mehrere selbstständige Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden 
kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises ermöglichen; 

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Prämien; 
7. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, 

insbesondere hinsichtlich des Preises; 
8. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes sowie die 

Dauer der Frist, während der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll; 
9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift 

derjenigen Person, gegenüber der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den 
Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

10. Angaben zur Laufzeit des Vertrages; 
11. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen; soweit 

die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die 
Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

12. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des 
Versicherungsvertrages zugrunde legt; 

13. das auf den Vertrag anwendbare Recht; eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht; 
14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, 
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in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrages zu führen; 
15. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtbehelfsverfahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen für 

diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt; 
16. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde. 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 
Zu Änderungen von bestehenden Verträgen gilt 
 
Wurde mit dem Versicherungsschein ein bereits bestehender Vertrag erweitert oder geändert, so bezieht sich das Widerrufsrecht nur auf die erweiterten 
oder geänderten Vertragsteile. 
 
14. Vertragslaufzeit 
 
Für den Vertrag gilt folgende Vertragslaufzeit: 
 
Produkt Beginn Ablauf 
VerMak-Camping-Versicherung .
 
 
Versicherungsverträge mit mindestens einjähriger Vertragsdauer verlängern sich jeweils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vo r dem jeweiligen 
Ablauf der anderen Partei eine Kündigung zugegangen ist. 
Dies gilt nicht für Verträge mit einmaliger Prämie oder für Verträge ohne Verlängerungsvereinbarung. 
 
15. Beendigung eines Vertrages 

Der Vertrag kann unter bestimmten Voraussetzungen, ggf. auch vor Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit, von Ihnen gekündig t werden. Bitte 
beachten Sie, dass eine etwaige Kündigung in Textform gegenüber der ALTE LEIPZIGER zu erfolgen hat. 

Kündigung zum Ablauf 
Der Vertrag kann von Ihnen zum Ablauf gemäß Ziffer 14, bei einer vereinbarten Vertragsdauer von mehr als drei Jahren zum Schluss des dritten oder 
jedes darauf folgenden Versicherungsjahres gekündigt werden. Sofern keine abweichende Vereinbarung dokumentiert ist, ist die Kündigung 
spätestens drei Monate vor dem vereinbarten Ablauf an uns zu senden. 

Kündigung nach dem Versicherungsfall 
Nach Eintritt eines Versicherungsfalls haben Sie die Möglichkeit, den vom Schaden betroffenen Vertrag zu kündigen. Die Kündig ung muss 
spätestens einen Monat nach Anerkennung oder Ablehnung der Entschädigung erfolgen. Sie wird sofort nach Zugang bei uns wirksam. Sie können 
auch einen späteren Zeitpunkt der Wirksamkeit bestimmen, spätestens jedoch das Ende der laufenden Versicherungsperiode.  

Kündigung nach Risikowegfall 
Fällt das versicherte Risiko nach dem Beginn der Versicherung weg, erlöschen die Versicherungsverträge, jedoch frühestens zu dem Zeitpunkt, zu 
dem wir Kenntnis vom Wegfall des Risikos erlangt haben. 

Kündigung bei Prämienerhöhungen oder Minderung des Versicherungsschutzes ohne Ausgleich 
Erhöht sich aufgrund einer Anpassungsklausel die Prämie, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes entsprechend änd ert, können Sie 
den betreffenden Vertrag mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Prämienerhöhung, kündigen. Gleiches 
gilt, wenn sich der Umfang des Versicherungsschutzes vermindert, ohne dass die Prämie entsprechend angepasst wird.  
 
16. Rechtsgrundlagen bei Vertragsanbahnung 
 
Die Vertragsanbahnung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
17. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht 
 
Für den Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Der Gerichtsstand im Rahmen des Vertrages ergibt sich aus den §§ 13, 17, 21 und 29 Zivilprozessordnung (ZPO).  
 
18. Sprache 
 
Die Sprache für die Vertragsbedingungen, sämtliche Vertragsinformationen sowie die Kommunikation während der Vertragslaufzeit  ist deutsch. 
 
19. Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
 
Wenn Sie einmal mit unserem Service nicht zufrieden oder mit einer Entscheidung nicht einverstanden sein sollten, können Sie sich an den 
Servicebeauftragten des Vorstandes wenden: 
 
ALTE LEIPZIGER Versicherung AG 
Servicebeauftragter des Vorstandes 
Alte Leipziger-Platz 1 
61440 Oberursel 
servicebeauftragter@alte-leipziger.de 
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Wenn es sich beim Versicherungsnehmer um einen Verbraucher oder um eine Person handelt, die sich in verbraucherähnlicher Lage befindet, gilt: 
Bei Streitigkeiten in Versicherungsangelegenheiten kann sich der Versicherungsnehmer an den Versicherungsombudsmann e.V. wenden. 
 
Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632 
10006 Berlin 
Telefon: 0800 369 6000 
Fax: 0800 369 9000 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
 
Der Versicherungsombudsmann e.V. ist eine unabhängige und kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Der Versicherer hat sich verpflichtet, an dem 
Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 
 
20. Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 
 
Die für Versicherungen zuständige Aufsichtsbehörde prüft vor allem, ob ein Unternehmen die für den Betrieb des Versicherungsgeschäftes geltenden 
gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Vorschriften beachtet. Den konkreten Einzelfall kann sie dabei grundsätzlich aber nicht rechtsverbindlich 
entscheiden. Hierfür sind die Zivilgerichte zuständig. 
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Bereich Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 
 
21. Allgemeine Hinweise/Schlusserklärung 
 
Änderung der Anschrift 
 
Bitte informieren Sie uns unverzüglich, wenn sich Ihre Anschrift ändert. 
 
Besondere Vereinbarungen 
 
Nebenabreden sind nur dann verbindlich, wenn sie der Versicherer durch Aufnahme in das Vertragsdokument bestätigt. 
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Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 
 
Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie alle Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur eine geringe Bedeutung beimessen. 
 
Personenbezogene Angaben (z. B. zur Unfallversicherung) die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind unverzüglich und 
unmittelbar gegenüber der 
  
 ALTE LEIPZIGER Versicherung AG 
 Alte Leipziger-Platz 1 
 61440 Oberursel 
  
in Textform nachzuholen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den 
Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen. 
 
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt 
haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach 
gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.  
 
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 
 
Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch 
grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur 
Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 
 
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles  
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht  
 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 
 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil der Prämie zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit  entspricht.   
 
Kündigung 
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können 
wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätten. 
 
Vertragsänderung 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig 
verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen 
Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, 
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden 
wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 
 
Ausübung unserer Rechte 
 
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats geltend machen. Die Frist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der 
Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere 
Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 
 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand 
oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für 
Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig 
verletzt haben. 
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Stellvertretung durch eine andere Person 
 
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der 
Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis 
und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, 
wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
 
Zu Änderungen von bestehenden Verträgen gilt 
 
Wurde mit dem Versicherungsschein ein bereits bestehender Vertrag erweitert oder geändert, so bezieht sich die Mitteilung über die Folgen der 
gesetzlichen Anzeigepflicht nur auf die erweiterten oder geänderten Vertragsteile. 
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Vertragsbestandteil T 97.1 

Versicherungsbedingungen für die VerMak-Camping-Versicherung 
(VB VerMak-Camping 2022) 
AL-Fassung Juni 2022 
1 Versicherte Sachen 
2 Umfang der Versicherung 
3 Ausschlüsse 
4 Geltung der Versicherung 
5 Anzeigepflicht 
6 Gefahrerhöhung 
7 Versicherungswert / Unterversicherung 
8 Prämie 
9 Ermittlung der Geldleistung des Versicherers 
10 Überversicherung 
11 Mehrfachversicherung 

12 Selbstbeteiligung 
13 Beginn und Ende der Versicherung 
14 Obliegenheiten 
15 Verletzung der Obliegenheiten 
16 Besondere Verwirkungsgründe 
17 Fälligkeit der Geldleistung 
18 Kündigung nach dem Versicherungsfall 
19 Verjährung 
20 Gerichtsstand 
21 Bestandsschutz- / Exklusivitätsklausel 
22 Schlussbestimmung 

 

1 Versicherte Sachen 
1.1 Versichert sind die im Versicherungsschein jeweils mit einer 
Versicherungssumme aufgeführten Sachgruppen, soweit deren Versiche-
rung unter Wertangabe beantragt worden war. 

1.2 Versichert werden können folgende Sachgruppen, soweit sie nicht 
der Berufsausübung oder dem Verkauf dienen oder gewerblich genutzt 
werden: 

1.2.1 Wohnwagen, Mobilheime, Tiny Houses, Chalets, ausgebaute 
Bauwagen und Zirkus-Wohnwagen, die nicht auf eigener Achse am Ver-
kehr auf öffentlichen Wegen oder Plätzen teilnehmen, einschließlich aller 
fabrikmäßig mitgelieferten Teile und der fest eingebauten Sonderausstat-
tung; 

1.2.2 Anbauten (inkl. Fußböden), Sichtschutz- und Zaunanlagen, 
Terrassenanbauten, Zelte, Vorzelte (inkl. Fußböden), Zelt- und Klappan-
hänger sowie Markisen und Sonnendächer, Schutzdächer, Carports und 
Pavillons; 

1.2.3 massive Nebengebäude; 

1.2.4 fest montierte Photovoltaikanlagen, Solaranlagen, Antennen- und 
Sat-Anlagen, Klimaanlagen sowie elektronische Rangierhilfen einschließ-
lich Montagesystem, Batterien und Verkabelung; 

1.2.5 bewegliche Elektronik wie Rundfunk-, Phono-, Fernsehgeräte und 
Videorecorder sowie die dazugehörigen Antennen, Küchen- und Haus-
haltsgeräte; 

1.2.6 sonstiges bewegliches Inventar und die Gegenstände des persön-
lichen Bedarfs. Hierzu zählen auch Fahrräder und Sportgeräte. 

1.3 Nicht versichert sind 

1.3.1 Lebens- oder Genussmittel; 

1.3.2 Bargeld, Wertpapiere, Sparbücher sowie Urkunden und Doku-
mente aller Art, Sammlungen, Schmucksachen und Gegenstände aus 
Edelmetall, Kunstgegenstände, Schusswaffen, Pelze, echte Teppiche, 
Foto- und Filmapparate und Zubehör, Video- / Digital-Kameras, Mobilte-
lefone, PCs, Laptops und Zubehör; 

1.3.3 Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge sowie Außenbordmotore  

2 Umfang der Versicherung 
2.1 Der Versicherer leistet Ersatz für Beschädigung, Zerstörung oder 
Verlust der versicherten Sachen durch 

2.1.1 Brand, Blitzschlag, Implosion, Explosion und Verpuffung sowie 
Überspannungsschäden durch Blitz; 

2.1.2 Entwendung, insbesondere Diebstahl, unbefugten Gebrauch, 
Raub und Unterschlagung. Die Unterschlagung durch denjenigen, an den 
der Versicherungsnehmer die versicherte Sache unter Vorbehalt seines 
Eigentums veräußert hat, oder durch denjenigen, dem es zum Gebrauch 
oder zur Veräußerung überlassen wurde, ist von der Versicherung ausge-
schlossen; 

2.1.3 Unfall des unter Ziffer 1.2.1 aufgeführten Objektes, das heißt 
durch ein unmittelbar von außen her plötzlich mit mechanischer Gewalt 

einwirkendes Ereignis; Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden sind 
keine Unfallschäden; 

2.1.4 Mut- oder böswillige Handlungen fremder Personen (vorsätzliche 
Sachbeschädigung); 

2.1.5 Leitungswasser. Leitungswasser ist Wasser, das aus den Zu- oder 
Ableitungsrohren der Wasserversorgung oder den sonstigen mit dem 
Rohrsystem verbundenen Einrichtungen bestimmungswidrig ausgetreten 
ist. 

Nicht versichert sind Schäden verursacht durch Grundwasser oder unmit-
telbare Witterungsniederschläge; Plansch- oder Reinigungswasser; fehler-
hafte Anschlüsse; nicht ausreichendes Absperren; Entleeren oder entleert 
halten wasserführender Anlagen in nicht benutzten versicherten Objekten.  

2.1.6 Tierbiss an der elektronischen Verkabelung. Folgeschäden durch 
Tierbiss sind nicht mitversichert; 

2.1.7 Seng-, Schmor- und Rußschäden; 

2.1.8 Anprall, Absturz von Fluggeräten sowie Schäden durch Über-
schall; 

2.1.9 Vulkanausbruch; 

2.1.10 Mitversicherung von Schäden durch Hagel und Sturm – sofern 
gesondert vereinbart –  

Mitversichert gelten Beschädigungen, Zerstörung oder Verlust der versi-
cherten Sachen durch unmittelbare Einwirkung von Hagel und Sturm. Als 
Sturm gilt eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstär-
ke 8. 

- siehe hierzu auch Ziffer 9.3 dieser Versicherungsbedingungen - 

2.1.11 Mitversicherung von Schäden durch weitere Elementargefahren 
sowie Bergungs- und Schutzkosten – sofern gesondert vereinbart – 

Mitversichert gelten Beschädigungen, Zerstörung oder Verlust der versi-
cherten Sachen durch unmittelbare Einwirkung von Erdsenkung, Erd-
rutsch, Lawinen, Schneedruck, Schneebruch, Überschwemmung, Überflu-
tung, Sturmflut sowie durch Rückstau. Rückstau liegt vor, wenn Wasser 
durch Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewäs-
sern oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig aus den 
Ableitungsrohren der versicherten Gegenstände oder damit verbundenen 
Einrichtungen in den versicherten Gegenstand eindringt. 

Mitversichert gelten Kosten bis zu 2.500 EUR auf Erstes Risiko je Scha-
denfall oder Ereignis über die Versicherungssumme hinaus  

- für Aufwendungen zum Zwecke der Bergung von versicherten 
Gegenständen infolge eines ersatzpflichtigen Schadenfalls. 

- für den Schutz von versicherten Gegenständen bei einer drohen-
den unmittelbar bevorstehenden versicherten Naturgewalt. 

2.1.12 Aufräumungs-/Abbruch- und Vernichtungskosten – sofern geson-
dert vereinbart – 

Mitversichert gelten nachgewiesene Aufräumungs-/Abbruch- und Ver-
nichtungskosten, welche durch einen über diesen Versicherungsvertrag 
versicherten Elementar-, Sturm-, Hagel-, Brand-, Blitz-schlag- oder Explo-
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sionsschaden entstanden sind. Aufräumungskosten sind Aufwendungen für 
das Aufräumen der  Schadenstätte einschließlich des Abbruchs stehen 
gebliebener Teile, für das Abfahren von beschädigten oder kontaminierten 
Sachen und sonstigen Resten zum nächsten vorschriftsmäßigen Ablage-
rungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten bzw. Dekontaminieren 
und der in unmittelbaren Zusammenhang stehenden Kosten für die Erfül-
lung behördlicher Auflagen, sofern diese rechtmäßig aufgrund von Geset-
zen oder Verordnungen ergangen sind. 

Der Versicherer erstattet diese Aufwendungen und Kosten bis zur Höhe 
von 10.000 EUR auf Erstes Risiko je Schadenfall oder Ereignis über die 
Versicherungssumme hinaus. 

2.1.13 Haftpflichtversicherung – sofern gesondert vereinbart – 

Versicherungsschutz besteht im Rahmen dieses Vertrages als Inhaber des 
im Inland bzw. der EU befindlichen und im Versicherungsschein bezeich-
neten Dauerstellplatz mit dem stationären Risiko der darauf befindlichen 
unter Ziffer 1.2.1 aufgeführten Objekte. Der Versicherungsschutz richtet 
sich nach den diesem Vertrag zugrundeliegenden Geschriebenen Bedin-
gungen. 

2.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Bruchschäden an 
der Außenverglasung. 

2.3 Für mitversicherte Photovoltaikanlagen besteht kein Versiche-
rungsschutz für Schäden durch Diebstahl, unbefugten Gebrauch, Raub und 
Unterschlagung. Unabhängig von der Schadenursache besteht kein Versi-
cherungsschutz für Schadensansprüche durch Nutzungsausfall. 

2.4 Für mitversicherte Fahrräder und Sportgeräte ist die Versiche-
rungsleistung auf 500 EUR je Fahrrad/Sportgerät und maximal 1.500 EUR 
je Schadenfall begrenzt. Es besteht kein Versicherungsschutz gegen einfa-
chen Diebstahl und unbefugten Gebrauch. Fahrräder müssen zusätzlich 
angeschlossen sein. 

2.5 Schäden durch Tierbiss an der elektronischen Verkabelung, Seng- 
Schmor- und Rußschäden sind auf 1.000 EUR je Schadenfall begrenzt. 

3 Ausschlüsse 
3.1 Ausgeschlossen sind die Gefahren 

3.1.1 des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereignisse und 
solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand aus der feindlichen Ver-
wendung von Kriegswerkzeugen sowie aus dem Vorhandensein von 
Kriegswerkzeugen als Folge einer dieser Gefahren ergeben; 

3.1.2 von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen oder 
politischen Gewalthandlungen, unabhängig von der Anzahl der daran 
beteiligten Personen, Aufruhr und sonstigen bürgerlichen Unruhen; 

3.1.3 der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe von 
hoher Hand; 

3.1.4 aus der Verwendung von chemischen, biologischen, biochemi-
schen Substanzen oder elektromagnetischen Wellen als Waffen mit ge-
meingefährlicher Wirkung und zwar ohne Rücksicht auf sonstige mitwir-
kende Ursachen; 

3.1.5 der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung. 

4 Geltung der Versicherung 
4.1 Die Versicherung gilt für den vereinbarten Bereich, während sich 
die versicherten Sachen 

4.1.1 auf einem offiziellen (von Behörden, Vereinen oder privaten 
Unternehmern eingerichteten) dauernd der Nutzung der versicherten 
Sachen dienenden Campingplatz befinden; 

4.1.2 im Winterlager in einem verschlossenen Raum oder auf einem 
allseitig umzäunten oder durch sonstigen Hindernis begrenzten Gelände 
befinden. 

4.2 Die versicherten Sachen sind auch während der Überführung vom 
Winterlager zum ständig genutzten Campingplatz und von diesem zurück 
ins Winterlager versichert, der Wohnwagen jedoch nur, sofern die Über-
führung nicht auf eigener Achse auf öffentlichen Wegen oder Plätzen 
erfolgt. 

Zur Überführung muss ein für den Transport geeigneter Trailer, Anhänger 
bzw. Auflieger verwendet werden. 

4.3 Die Versicherung gilt nicht, während sich die versicherten Sachen 
auf einer Reise befinden. Die Reise beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem 

versicherte Sachen zum Zweck des unverzüglichen Antritts der Reise den 
ständigen Campingplatz oder das Winterlager verlassen und endet, sobald 
die versicherten Sachen dort wieder eintreffen. 

4.4 Für unbeaufsichtigt zurückgelassene versicherte Sachen besteht 
Versicherungsschutz bei Schäden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl 
sowie Mut- oder Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung) 
nur, wenn 

4.4.1 Rundfunk-, Phono-, Fernsehgeräte und Videorecorder im ver-
schlossenen unter Ziffer 1.2.1 aufgeführten Objekt oder massiven Dauer-
anbau aufbewahrt werden; 

4.4.2 sonstige bewegliche versicherte Sachen im verschlossenen unter 
Ziffer 1.2.1 aufgeführten Objekt, Daueranbau, Pavillon, sonstigen Neben-
gebäuden sowie im zugeknöpften Zelt aufbewahrt werden. 

4.5 Als Beaufsichtigung gilt nur die ständige Anwesenheit des Versi-
cherungsnehmers, eines berechtigten Benutzers oder einer von ihm beauf-
tragten Vertrauensperson beim unter Ziffer 1.2.1 aufgeführten Objekt, 
Daueranbau, Pavillon und sonstigen Nebengebäude oder Zelt, nicht jedoch 
z. B. die Bewachung eines Campingplatzes (Ziffer 4.1.1). 

5 Anzeigepflicht 
5.1 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragser-
klärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, 
nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Ent-
schluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten 
Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur An-
zeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsan-
nahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss 
des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem 
vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der 
Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon 
Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen. 

5.2 Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen 
Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag zu-
rückzutreten. 

5.2.1 Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er die unrichtigen oder unvollständigen 
Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. 

5.2.2 Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger 
Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen ge-
schlossen hätte. 

5.2.3 Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.  

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er 
den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand 
weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht 
aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzei-
gepflicht arglistig verletzt hat. 

Dem Versicherer steht der Teil der Prämie zu, der der bis zum Wirksam-
werden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

5.3 Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die 
Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahr-
lässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen. Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

5.4 Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingun-
gen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat 
der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden 
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil. 
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Erhöht sich durch die Vertragsanpassung die Prämie um mehr als 10 % 
oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos 
kündigen. 

5.5 Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 5.2 bis 5.4 zustehenden 
Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat er die 
Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt. Die Frist beginnt 
mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die 
das von ihm geltend gemachte Recht begründet Kenntnis erlangt. Er hat 
die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nach-
träglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, 
wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.  

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern 5.2 bis 5.4 nur zu, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 5.2 bis 5.4 genannten 
Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder 
die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

5.6 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem 
Versicherer der Teil der Prämie zu, der der bis zum Wirksamwerden der 
Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

6 Gefahrerhöhung 
6.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertrags-
erklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Umstän-
de so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine 
Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme 
des Versicherers wahrscheinlicher wären. 

Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorliegen, 
wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem der Versiche-
rer vor Vertragsschluss gefragt hat. 

Eine Gefahrerhöhung nach Ziffer 6.1 liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr 
nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversichert 
gelten soll. 

6.2 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungs-
nehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhö-
hung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige 
Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder 
gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen. 

Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unab-
hängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem 
Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt 
hat. 

6.3 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach 
Ziffer 6.2, kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der 
Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt hat. Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der 
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen. Der Versicherer kann nicht kündigen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Ziffer 6.3 
bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen. 

6.4 Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der 
Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhte 
Prämie verlangen oder die Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. 

Erhöht sich in diesem Fall die Prämie um mehr als 10 % oder schließt der 
Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr aus, so kann der Versi-
cherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der 
Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kün-
digungsrecht hinzuweisen. 

6.5 Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpas-
sung erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des 
Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der 
Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 

6.6 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Pflichten nach Ziffer 6.2 vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der 
Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versiche-
rer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwe-
re des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvor-
liegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu bewei-
sen. 

6.7 Bei einer Gefahrerhöhung nach Ziffer 6.3 ist der Versicherer bei 
vorsätzlicher Verletzung der Pflichten des Versicherungsnehmers nicht zur 
Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat 
nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte 
zugegangen sein müssen. Verletzt der Versicherungsnehmer seine Pflich-
ten grob fahrlässig, so gelten Ziffer 6.6 Satz 2 und 3 entsprechend. Die 
Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrer-
höhung zu dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt bekannt war. 

6.8 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt ferner bestehen  

6.8.1 soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhö-
hung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den 
Umfang der Leistungspflicht war oder 

6.8.2 wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für 
die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht 
erfolgt war. 

7 Versicherungswert, Unterversicherung 
7.1 Als Versicherungswert gilt der Zeitwert. Das ist derjenige Betrag, 
der erforderlich ist, um Gegenstände gleicher Art und Qualität am Tage 
des Schadens anzuschaffen unter billiger Berücksichtigung des sich aus 
dem Unterschied zwischen neu und alt ergebenden Minderwerts. 

7.1.1 Für unter Ziffer 1.2.1 aufgeführte Objekte gilt als Versicherungs-
wert der Neuwert, sofern bei Eintritt des Schadenfalles das Kaufdatum des 
neuen Gegenstandes nicht länger als 2 Jahre zurückliegt, höchstens jedoch 
die vereinbarte Versicherungssumme. 

7.2 Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert 
zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls (Unterversicherung), so wird 
nur derjenige Teil des Schadens ersetzt, der sich zum ganzen Schaden 
verhält wie die Versicherungssumme zum Versicherungswert. 

8 Prämie 
8.1 Die erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach Ablauf 
von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. 

Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht 
rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern der Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen 
Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam 
gemacht wurde. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

Der Versicherer kann vom Vertrag zurücktreten, solange die Prämie nicht 
gezahlt ist. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

8.2 Die Folgeprämien werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt 
fällig. 

Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungs-
nehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete 
Zahlung nicht zu vertreten hat. 

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstan-
denen Schadens zu verlangen. 

Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist 
bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung 
ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die mit 
dem Fristablauf verbunden sind. 

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 
der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein 
Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung darauf hin-
gewiesen wurde. 
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Der Versicherer kann den Vertrag dann ohne Einhaltung einer Frist kündi-
gen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung 
darauf hingewiesen hat. 

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach 
innerhalb eines Monats die angemahnte Prämie, besteht der Vertrag fort. 
Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der 
Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

8.3 Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, gilt als erste 
Prämie nur die erste Rate der ersten Jahresprämie. 

8.4 Die Haftung des Versicherers beginnt zum vereinbarten Zeit-
punkt, und zwar auch dann, wenn zur Prämienzahlung erst später aufge-
fordert, die Prämie aber ohne Verzug gezahlt wird. Ist dem Versicherungs-
nehmer bei Antragstellung bekannt, dass ein Versicherungsfall bereits 
eingetreten ist, so entfällt dafür die Haftung. 

8.5 Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor 
Ablauf der vereinbarten Dauer steht dem Versicherer dafür nur derjenige 
Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungs-
schutz bestanden hat. Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt 
wegen einer Anzeigepflichtverletzung oder durch Anfechtung des Versi-
cherers wegen arglistiger Täuschung beendet, steht dem Versicherer die 
Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktritts- oder Anfechtungserklä-
rung zu. Tritt der Versicherer wegen Fälligkeit der Prämie zurück, kann er 
eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

Kündigt der Versicherungsnehmer nach Eintritt eines Versicherungsfalls, 
so hat der Versicherer nur Anspruch auf den Teil der Prämie, der der 
abgelaufenen Vertragszeit entspricht. Kündigt der Versicherer, so hat er 
die Prämie für das laufende Versicherungsjahr nach dem Verhältnis der 
noch nicht abgelaufenen zu der gesamten Zeit des Versicherungsjahres 
zurückzuzahlen. 

9 Ermittlung der Geldleistung des Versicherers 
9.1 Bei Totalverlust aller bzw. einzelner versicherter Gegenstände 
bzw. bei einer dem Totalverlust gleichzusetzenden Reparaturunwürdigkeit 
ersetzt der Versicherer den Zeitwert am Schadentag bis zur Höhe der 
vollen bzw. anteiligen Versicherungssumme. 

Reparaturunwürdigkeit liegt vor, wenn die Wiederherstellungs- oder 
Neubeschaffungskosten der Teilstücke einschließlich der Nebenkosten den 
Zeitwert des betreffenden versicherten Gegenstandes am Schadentag 
erreichen oder überschreiten.  

9.2 Bei Beschädigung der versicherten Gegenstände ersetzt der 
Versicherer die erforderlichen und vom Versicherungsnehmer nachzuwei-
senden Reparaturkosten. Wertminderungsansprüche bleiben ausgeschlos-
sen. Sollte im Verlauf einer Reparatur eine Beschaffung von Ersatzteilen 
erforderlich sein, so werden wegen des Unterschiedes „neu für alt“ und 
etwaiger Fabrikationsverbesserungen von den Kosten der Ersatzbeschaf-
fung die durch Alter, Abnutzung und technischem Zustand der versicher-
ten Gegenstände ergebenden Abzüge „neu für alt“ vorgenommen. Der 
Versicherer verzichtet auf die Abzüge „neu für alt“ bei Schäden bis 
1.000 EUR. 

9.3 Sachschäden am Dach der versicherten Gegenstände, die die 
Einsatzbereitschaft bzw. Funktionalität nicht beeinflussen, gelten bis zu 
einer Höhe von 1.000 EUR mitversichert. 

10 Überversicherung 
10.1 Übersteigt die Versicherungssumme den Wert der versicherten 
Sachen erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versiche-
rungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die 
Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. 

Von diesem Zeitpunkt an ist für die Höhe der Prämie der Betrag maßge-
bend, den der Versicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von 
vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre. 

10.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Überversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von 
den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. Etwaige 
Schadenersatzansprüche des Versicherers bleiben unberührt. 

11 Mehrfachversicherung 
11.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn ein Interesse gegen 
dieselbe Gefahr in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist und 

entweder die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert 
übersteigen oder aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, 
die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherungen zu 
zahlen wäre, den Gesamtschaden übersteigt. 

Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der 
Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des später 
geschlossenen Vertrages verlangen. 

Er kann auch verlangen, dass die Versicherungssumme auf den Betrag 
herabgesetzt wird, der durch die früher geschlossene Versicherung nicht 
gedeckt ist; in diesem Fall ist die Prämie entsprechend zu mindern. 

Das Recht auf Aufhebung oder Herabsetzung erlischt, wenn der Versiche-
rungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er 
von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung oder 
Herabsetzung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit 
der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht. 

11.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der 
Absicht abgeschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvor-
teil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nich-
tig. Der Versicherer hat Anspruch auf die Prämie bis zu dem Zeitpunkt, in 
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis er-
langt. 

12 Selbstbeteiligung 
Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei jedem Schadenereignis 
von der Entschädigung abgezogen. Ihrem Versicherungsschein können Sie 
entnehmen, ob und in welcher Höhe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart 
haben. 

13 Beginn und Ende der Versicherung 
13.1 Die Versicherung besteht für die vereinbarte Dauer. Beträgt diese 
mindestens ein Jahr, so verlängert sie sich um ein Jahr und weiter von Jahr 
zu Jahr, wenn die Versicherung nicht drei Monate vor Ablauf durch eine 
Partei gekündigt wird. Ein Versicherungsvertrag, der für eine Dauer von 
mehr als drei Jahren eingegangen ist, kann zum Ende des dritten oder jedes 
darauffolgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten 
gekündigt werden. 

13.2 Für die Naturgefahren aus den Ziffern 2.1.10 und 2.1.11 beginnt 
der Versicherungsschutz erst mit dem Ablauf von 4 Wochen ab Versiche-
rungsbeginn (Wartezeit). 

14 Obliegenheiten 
14.1 Der Versicherungsnehmer hat 

14.1.1 spätestens alle zwei Jahre eine Gasprüfung vorzunehmen und im 
Schadenfall nachzuweisen; 

14.1.2 jeden Schadenfall unverzüglich dem Versicherer anzuzeigen; 

14.1.3 Schäden nach Möglichkeit abzuwenden und zu mindern, insbe-
sondere Ersatzansprüche gegen Dritte form- und fristgerecht geltend zu 
machen oder auf andere Weise sicherzustellen und Weisungen des Versi-
cherers zu beachten; 

14.1.4 alles zu tun, was zur Aufklärung des Tatbestandes dienlich sein 
kann. Er hat alle Belege, die den Entschädigungsanspruch nach Grund und 
Höhe beweisen, einzureichen, soweit ihre Beschaffung ihm billigerweise 
zugemutet werden kann, und ein von ihm unterschriebenes Verzeichnis 
aller abhanden gekommenen, zerstörten oder beschädigten Sachen dem 
Versicherer vorzulegen. 

Der Versicherungswert der Sachen oder Anschaffungspreis und das An-
schaffungsjahr sind dabei anzugeben. 

14.2 Schäden durch strafbare Handlungen (z. B. Diebstahl, Raub, 
vorsätzliche Sachbeschädigung) sowie durch Brand oder Explosion sind 
außerdem unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle unter Einrei-
chung einer Liste aller in Verlust geratenen Sachen anzuzeigen. Der Versi-
cherungsnehmer oder berechtigte Benutzer hat sich dies polizeilich be-
scheinigen zu lassen und dem Versicherer den Nachweis einzureichen. 

14.3 Der Versicherungsnehmer oder berechtigte Benutzer hat auch 
dem Versicherer jede zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe 
des Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestat-
ten, jede hierzu dienliche Auskunft – auf Verlangen schriftlich – zu ertei-
len und Belege beizubringen. 
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15 Verletzung der Obliegenheiten 
15.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem 
Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann 
der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der 
Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kün-
digungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Oblie-
genheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruhte. 

15.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, 
verliert der Versicherungsnehmer den Versicherungsschutz. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder 
teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach 
Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folge hingewiesen hat. 

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob 
fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

Der Versicherer verzichtet bis zu einer Schadenhöhe von 5.000 EUR auf 
die Einrede der groben Fahrlässigkeit. 

15.3 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die 
Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung 
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Oblie-
genheit arglistig verletzt hat. 

Die Bestimmungen gelten unabhängig davon ob der Versicherer ein ihm 
nach Ziffer 1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt. 

15.4 Wurden bestimmte abhanden gekommene Sachen der zuständigen 
Polizeidienststelle nicht angezeigt, so kann die Entschädigung nur für 
diese Sachen verweigert werden. 

16 Besondere Verwirkungsgründe 
16.1 Der Versicherer ist von jeder Entschädigungspflicht frei, wenn 

16.1.1 der Versicherungsnehmer versucht, den Versicherer arglistig über 
Tatsachen zu täuschen, die für den Grund oder für die Höhe der Entschä-
digung von Bedeutung sind. Dies gilt auch, wenn die arglistige Täuschung 
sich auf einen anderen zwischen den Parteien über dieselbe Gefahr abge-
schlossenen Versicherungsvertrag bezieht, 

16.1.2 der Versicherungsnehmer wegen vorsätzlicher Brandstiftung oder 
wegen eines bei Ermittlung der Entschädigung begangenen Betruges oder 
Betrugsversuches rechtskräftig verurteilt worden ist. Mit der Verurteilung 
gelten die Voraussetzungen für den Wegfall der Entschädigungspflicht als 
festgestellt. 

17 Fälligkeit der Geldleistung  
17.1 Die Entschädigung wird spätestens zwei Wochen nach endgülti-
ger Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfangs der Leistung 
durch den Versicherer fällig, jedoch kann einen Monat nach Anzeige des 
Schadens als Abschlagszahlung der Betrag verlangt werden, der nach Lage 
der Sache mindestens zu zahlen ist. 

17.2 Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall behördliche 
Erhebungen oder ein strafgerichtliches Verfahren gegen den Versiche-
rungsnehmer oder berechtigten Benutzer eingeleitet worden, so kann der 
Versicherer bis zum rechtskräftigen Abschluss dieser Verfahren die Zah-
lung aufschieben. 

17.3 Werden entwendete Gegenstände innerhalb eines Monats nach 
Eingang der Schadenanzeige wieder aufgefunden, so ist der Versiche-

rungsnehmer verpflichtet, sie zurückzunehmen. Nach Ablauf dieser Frist 
werden sie Eigentum des Versicherers. 

18 Kündigung nach dem Versicherungsfall 
18.1 Nach Eintritt eines Versicherungsfalles können beide Parteien den 
Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. 
Sie muss spätestens einen Monat nach dem Abschluss der Verhandlungen 
über die Entschädigung zugehen. Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist 
von einem Monat einzuhalten. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann 
er bestimmen, dass seine Kündigung sofort oder zu einem späteren Zeit-
punkt wirksam wird, jedoch spätestens zum Schluss der laufenden Versi-
cherungsperiode. 

18.2 Hat der Versicherer gekündigt, so ist er verpflichtet, für die noch 
nicht abgelaufene Versicherungszeit den entsprechenden Anteil der Prämie 
zu vergüten. 

19 Verjährung 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die 
Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bür-
gerlichen Gesetzbuches. 

20 Gerichtsstand 
20.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versiche-
rers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht 
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

20.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben 
werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den 
Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. 

20.3 Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt 
sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung 
des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsneh-
mer eine offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist. 

20.4 Sind der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Versi-
cherungsnehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, be-
stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versiche-
rungsvertrag gegen den Versicherer oder den Versicherungsnehmer nach 
dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zu-
ständigen Niederlassungen. 

21 Bestandsschutz-/Exklusivitätsklausel 
Exklusivität 

Den Versicherungsverträgen liegen exklusiv die in diesem Rahmenvertrag 
zwischen der VerMak Versicherungsmakler OHG und der Al-
te Leipziger Versicherung AG vereinbarten Konditionen (Prämien und 
Bedingungen) zugrunde. 

Im Falle der Vorlage eines Maklerauftrages durch einen anderen Makler 
wird die Alte Leipziger Versicherung AG den Versicherungsvertrag 
spätestens zum Ablauf der vertraglich vereinbarten Laufzeit kündigen. 

Dem Versicherungsnehmer und dem Versicherer steht es frei, den Versi-
cherungsvertrag zu anderen Konditionen und Bedingungen des Versiche-
rers fortzuführen.  

22 Schlussbestimmung 
Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen etwas anderes bestimmt 
ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
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Vertragsbestandteil T 98.1 

Haftpflichtversicherung für Dauercamper und Mobilheime (VerMak 2022) 
AL-Fassung Juni 2022 
1 Gegenstand des Versicherungsschutzes  
2 Subsidiarität 

3 Höchstersatzleistung 
4 Versicherungsfälle im Ausland

 

1 Gegenstand des Versicherungsschutzes 
Versicherungsschutz besteht im Rahmen dieses Vertrages als Inhaber des 
im Inland bzw. der EU befindlichen und im Versicherungsschein bezeich-
neten Dauerstellplatzes mit dem stationären Risiko der darauf befindlichen 
Mobilwohnheime bzw. Standwohnwagen sowie anderer bautypenähnlicher 
Objekte (z. B. ausgebauter Bauwagen, Zirkus-Wohnwagen, Chalet, Tiny 
House). Der Versicherungsschutz bestimmt sich nach den folgenden 
Bedingungen 

 Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversiche-
rung (AHB) H 3.6 

 Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Haft-
pflichtversicherung für Haus- und Grundbesitzer und Bauherren 
H 71.6 – Ziffern 1 und 3  

 Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versi-
cherung der Haftpflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung – 
Umwelthaftpflicht- Basisversicherung H 06.6. 

 Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Ökoschutz-
Basisversicherung H 48.2 

und nachstehenden Regelungen, welche bei dem Onlineabschluss verbind-
lich zur Kenntnis genommen wurden. 

2 Subsidiarität 
Der Versicherungsschutz besteht subsidiär zu eventuell anderweitig beste-
henden Versicherungen des Versicherungsnehmers oder Campingplatzbe-
treibers. 

3 Höchstersatzleistung 
Die Höchstersatzleistung richtet sich nach der im Versicherungsschein und 
seinen Nachträgen angegebenen Versicherungssumme für Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden. Diese Höchstersatzleistung gilt je Schaden-
fall und für alle Schadenfälle eines Versicherungsjahres. 

4 Versicherungsfälle im Ausland 
4.1. Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.9 der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung - die gesetzli-
che Haftpflicht aus im Ausland – jedoch innerhalb der EU – vorkommen-
den Versicherungsfällen.  

4.2 Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall innerhalb 
der EU durch behördliche Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung von 
Leistungen auf Grund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt 
der Versicherer dem Versicherungsnehmer den erforderlichen Betrag bis 
zu 25.000 EUR zur Verfügung. Der Kautionsbetrag wird auf eine vom 
Versicherer zu leistender Schadenersatzzahlung angerechnet. Ist die Kau-
tion höher als der zu leistende Schadenersatz, so ist der Versicherungs-
nehmer verpflichtet, den Differenzbetrag zurückzuzahlen. Das Gleiche 
gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die Durchsetzung 
nicht versicherter Schadenersatzforderungen einbehalten wird oder die 
Kaution verfallen ist. 

4.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion 
angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäi-
schen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALTE LEIPZIGER 
Versicherung Aktiengesellschaft  

  Seite 7 

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AL-AHB 2008) H 03.8 
(Fassung September 2016) 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Umfang des Versicherungsschutzes 
1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 
2 Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen 
3 Versichertes Risiko 
4 Vorsorgeversicherung 
5 Leistungen der Versicherung  
6 Begrenzung der Leistungen 
7 Ausschlüsse 

Beginn des Versicherungsschutzes/Prämienzahlung 
8 Beginn des Versicherungsschutzes 
9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger 

Prämie 
10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgeprämie 
11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 
12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
13 Prämienregulierung 
14 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
15 Prämienangleichung 

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 
16 Dauer und Ende des Vertrages 

17 Wegfall des versicherten Risikos 
18 Kündigung nach Prämienangleichung 
19 Kündigung nach Versicherungsfall 
20 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 
21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder 

Erlass von Rechtsvorschriften 
22 Mehrfachversicherung 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 
24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 
26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

Weitere Bestimmungen 
27 Mitversicherte Personen 
28 Abtretungsverbot 
29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 
30 Verjährung 
31 Zuständiges Gericht 
32 Anzuwendendes Recht 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Umfang des Versicherungsschutzes 
1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 
1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos 
für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während der 
Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Ver-
sicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden 
Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund gesetzlicher Haftpflicht-
bestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Schadens-
ersatz in Anspruch genommen wird. 

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des 
Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schaden-
verursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an. 

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich 
um gesetzliche Ansprüche handelt, 

(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, 
Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der Leistung; 

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung 
durchführen zu können; 

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder 
wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfol-
ges; 

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungs-
gemäße Vertragserfüllung; 

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leis-
tung; 

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen. 

2 Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen 
Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert 
werden auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versi-
cherungsnehmers wegen 

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sach-
schäden entstanden sind; 

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann 
die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung. 

3 Versichertes Risiko 
3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht 

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebe-
nen Risiken des Versicherungsnehmers, 

(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein 
und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken 
aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- 
oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- 
oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen, 

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der 
Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und die in Ziffer 4 
näher geregelt sind. 

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des 
versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer 
Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den 
Voraussetzungen von Ziffer 21 kündigen. 

4 Vorsorgeversicherung 
4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entste-
hen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort versichert. 

(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des 
Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die 
Aufforderung kann auch mit der Prämienrechnung erfolgen. Unterlässt der 
Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungs-
schutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach 
Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, 
zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war. 

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko eine angemessene 
Prämie zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe der Prämie 
innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht 
zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rück-
wirkend ab dessen Entstehung. 

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung 
bis zur Einigung im Sinne von Ziffer 4.1 (2) auf den Betrag von 
1.000.000 EUR für Personenschäden und 500.000 EUR für Sachschäden 
und – soweit vereinbart – 50.000 EUR für Vermögensschäden begrenzt, 
sofern nicht im Versicherungsschein geringere Versicherungssummen 
festgesetzt sind. 
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4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken 

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines  Kraft-, Luft- 
oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führer-
schein- oder Versicherungspflicht unterliegen; 

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen; 

(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen; 

(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von 
kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind. 

5 Leistungen der Versicherung 
5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, 
die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und die Freistellung 
des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzverpflichtun-
gen. 

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versiche-
rungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses 
oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer 
hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Ver-
sicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder 
geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der An-
spruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte. 

Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit binden-
der Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten 
freizustellen. 

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des 
Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche zweckmäßig erschei-
nenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben. 

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Scha-
densersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer 
zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen 
des Versicherungsnehmers auf seine Kosten. 

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das 
einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur 
Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versiche-
rungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der 
Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders 
vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers. 

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das 
Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu for-
dern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt. 

6 Begrenzung der Leistungen  
6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versiche-
rungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt 
auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädi-
gungspflichtige Personen erstreckt. 

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädi-
gungsleistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versi-
cherungsjahres auf das Zweifache der vereinbarten Versicherungssummen 
begrenzt. 

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende 
Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des 
ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 

 auf derselben Ursache, 

 auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und 
zeitlichem, Zusammenhang oder 

 auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln beruhen. 

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer 
bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein fest-
gelegten Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). Auch wenn 
die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die 
Versicherungssumme übersteigen, wird die Selbstbeteiligung vom Betrag 
der begründeten Haftpflichtansprüche abgezogen. Ziffer 6.1 bleibt un-
berührt. Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer 
auch bei Schäden, deren Höhe die Selbstbeteiligung nicht übersteigt, zur 
Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet. 

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf 
die Versicherungssummen angerechnet. 

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Ver-
sicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Prozess-
kosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser 
Ansprüche. 

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzah-
lungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versiche-
rungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem 
Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungs-
summe, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versiche-
rungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom 
Versicherer erstattet. 

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift 
der Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles. 

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer 
an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der 
Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen 
verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen 
Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme abge-
setzt. 

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haft-
pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am 
Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den 
von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungs-
leistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

6.9 Kumulklausel 

6.9.1 Beruhen mehrere Versicherungsfälle auf derselben Ursache und 
besteht für einen Teil (oder mehrere) dieser Versicherungsfälle Versiche-
rungsschutz über die Betriebs- und Berufs-Haftpflichtversicherung1 (Bau-
stein A) und/oder über einen anderen Teil (oder mehrere) über die Um-
welt-Haftpflichtversicherung (Baustein B) und/oder für einen weiteren 
Teil (oder mehrere) über die Umweltschadensversicherung (Baustein C), 
so liegt ein Kumulfall vor, wenn mindestens zwei dieser Bausteine betrof-
fen sind. 

6.9.2 Im Kumulfall besteht für jeden dieser Versicherungsfälle Versiche-
rungsschutz nur im Rahmen der für den jeweiligen Baustein vereinbarten 
Versicherungssummen unter Berücksichtigung einer Gesamtleistung des 
Versicherers für derartige Kumulfälle von höchstens 12.000.000 EUR. 

6.9.3 Im Kumulfall gelten die Versicherungsfälle als in dem Zeitpunkt 
eingetreten, in dem der erste Versicherungsfall eingetreten ist. 

6.9.4 Ist für den Versicherungsfall sowohl in der Betriebs-/Berufs-Haft-
pflichtversicherung, der Umwelt-Haftpflicht-Versicherung als auch in der 
Umweltschadensversicherung ein Selbstbehalt vereinbart, kommt im 
Kumulfall der höchste der Selbstbehalte zur Anwendung. Ist nur für einen 
Baustein ein Selbstbehalt vereinbart, kommt dieser zur Anwendung. 

6.9.5 Die vorstehenden Regelungen finden auch Anwendung, sofern für 
die Umwelt-Haftpflichtversicherung bzw. Umweltschadensversicherung 
eigenständige Verträge bestehen. 

7 Ausschlüsse 
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich 
etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen: 

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich 
herbeigeführt haben. 

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch 
verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder 
Schädlichkeit 

 Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 

 Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen 
über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
hinausgehen. 

                                                
1 bzw. gewerbliche Haus- und Grundbesitzer- sowie Bauherren-Haftpflichtversicherung 
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7.4 Haftpflichtansprüche  

(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 7.5 benannten 
Personen gegen die Mitversicherten, 

(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versiche-
rungsvertrages, 

(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsver-
trages. 

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer 

(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mitver-
sicherten Personen gehören; 

Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem 
Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, 
Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und 
Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch 
ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern 
und Kinder miteinander verbunden sind). 

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versi-
cherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder 
betreute Person ist; 

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer 
eine juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht 
rechtsfähiger Verein ist; 

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn 
der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommandit-
gesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist; 

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine einge-
tragene Partnerschaftsgesellschaft ist; 

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern; 

zu Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5: 

Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5 (2) bis 7.5 (6) erstrecken 
sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten 
Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versicherungs-
nehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbo-
tene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Ver-
wahrungsvertrages sind. 

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn 

(1) die Schäden durch eine betriebliche oder berufliche Tätigkeit des 
Versicherungsnehmer an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Be-
förderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen 
gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen 
unmittelbar von der  Tätigkeit betroffen waren; 

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer 
diese Sachen zur Durchführung seiner betrieblichen oder beruflichen 
Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) 
benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, 
als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung 
betroffen waren; 

(3) die Schäden durch eine betriebliche oder berufliche Tätigkeit des 
Versicherungsnehmer entstanden sind und sich diese Sachen oder - sofern 
es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren Teile im unmittelbaren 
Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der 
Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung 
von Schäden getroffen hatte. 

zu Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7: 

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7 in 
der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten 
oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleich-
falls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versicherungs-
nehmer als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitver-
sicherten Personen. 

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer 
hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen 
infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursa-
che und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch 
dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der 
Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung 
oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt. 

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag 
oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstellung oder Liefe-
rung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen 
haben. 

7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereig-
nissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch mitver-
sichert. 

7.10 (a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umwelt-
schäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderer auf der EU-Umwelt-
haftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsge-
setzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der Ver-
sicherungsnehmer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflicht-
bestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch solche 
Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch genommen wird. 

Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die 
auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der 
EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Um-
setzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht 
werden könnten. 

Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haft-
pflichtrisiken. 

7.10 (b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung. 

Dieser Ausschluss gilt nicht 

(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken 

oder 

(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder 
gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige Leis-
tungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten 
entstehen (Produkthaftpflicht). 

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Umweltein-
wirkung, die aus der Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demon-
tage, Instandhaltung oder Wartung von 

 Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, 
zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten 
(WHG-Anlagen); 

 Anlagen gemäß Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (Um-
weltHG-Anlagen); 

 Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen 
einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen; 

 Abwasseranlagen 

oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt sind. 

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige 
Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind. 

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder 
mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden 
Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen). 

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf 

(1) gentechnische Arbeiten, 

(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 

(3) Erzeugnisse, die 

 Bestandteile aus GVO enthalten, 

 aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch 

(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt, 
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(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,  

(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer. 

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Über-
mittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es sich han-
delt um Schäden aus 

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung 
von Daten, 

(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten, 

(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch, 

(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Na-
mensrechtsverletzungen. 

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, 
Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen. 

7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Über-
tragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das Glei-
che gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versiche-
rungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere 
entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der 
Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig gehandelt hat. 

Beginn des Versicherungsschutzes/Prämienzahlung 
8 Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein ange-
gebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einma-
lige Prämie rechtzeitig im Sinne von Ziffer 9.1 zahlt. Die in Rechnung 
gestellte Prämie enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungs-
nehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger 
Prämie 

9.1 Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen 
eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten 
und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu zah-
len. 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertrags-
schluss, ist die erste oder einmalige Prämie unverzüglich nach Vertrags-
schluss zu zahlen. 

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers 
oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder einmalige Prämie 
frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 

Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste Rate als erste 
Prämie. 

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie 
nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versi-
cherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten 
hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung der Prämie eintreten, ist 
der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch 
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge 
der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat. 

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie 
nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange 
die Prämie nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht 
zu vertreten hat. 

10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgeprämie 
10.1 Die Folgeprämien sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am 
Monatsersten des vereinbarten Prämienzeitraums fällig. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein 
oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt. 

10.2 Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versiche-
rungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete 
Zahlung nicht zu vertreten hat. 

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstan-
denen Schadens zu verlangen. 

Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist 
bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung 
ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach 
den Ziffer 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind. 

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch 
mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung 
kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach 
Ziffer 10.2 Absatz 3 darauf hingewiesen wurde. 

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch 
mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der 
Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Absatz 3 darauf hingewiesen hat. 

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach 
innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. 
Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der 
Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. Die 
Leistungsfreiheit des Versicherers nach Ziffer 10.3 bleibt unberührt. 

11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat 
Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart, gilt die Zah-
lung als rechtzeitig, wenn die Prämie zum Fälligkeitstag eingezogen wer-
den kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung 
nicht widerspricht. 

Konnte die fällige Prämie ohne Verschulden des Versicherungsnehmers 
vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch 
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen 
Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 

Kann die fällige Prämie nicht eingezogen werden, weil der Versicherungs-
nehmer das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen hat, oder hat der Versi-
cherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass die Prämie nicht 
eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung 
außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versiche-
rungsnehmer ist zur Übermittlung der Prämie erst verpflichtet, wenn er 
vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist. 

12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, sind die noch ausste-
henden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zah-
lung einer Rate im Verzug ist. 

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Prämienzahlung 
verlangen. 

13 Prämienregulierung 
13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und 
welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den früheren An-
gaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hin-
weis auf der Prämienrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des 
Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des 
Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in 
dreifacher Höhe des festgestellten Prämienunterschiedes verlangen. Dies 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrich-
tigkeit der Angaben kein Verschulden trifft. 

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder 
sonstiger Feststellungen wird die Prämie ab dem Zeitpunkt der Veränder-
ung berichtigt (Prämienregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken 
jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicher-
er. Die vertraglich vereinbarte Mindestprämie darf dadurch nicht unter-
schritten werden. Alle entsprechend Ziffer 15.1 nach dem Versicherungs-
abschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen der Mindest-
prämie werden berücksichtigt. 

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, 
kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen 
waren, eine Nachzahlung in Höhe der für diesen Zeitraum bereits in Rech-
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nung gestellten Prämie verlangen. Werden die Angaben nachträglich 
gemacht, findet eine Prämienregulierung statt. Eine vom Versicherungs-
nehmer zuviel gezahlte Prämie wird nur zurückerstattet, wenn die Anga-
ben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung der erhöhten 
Prämie erfolgten. 

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versi-
cherungen mit Prämienvorauszahlung für mehrere Jahre. 

14 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit 
durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil 
der Prämie, die dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz 
bestanden hat. 

15 Prämienangleichung 
15.1 Die Versicherungsprämien unterliegen der Prämienangleichung. So-
weit die Prämien nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme sowie Mietwert 
berechnet werden, findet keine Prämienangleichung statt. Mindest- oder 
Grundprämien unterliegen unabhängig von der Art der Prämienberech-
nung der Prämienangleichung. 

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die 
ab dem 1. Juli fällige Prämie, um welchen Prozentsatz sich im ver-
gangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum 
Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicher-
er gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den 
ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, durch fünf 
teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die spezi-
ell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermitt-
lung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen. 

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe 
der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl 
der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle. 

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle 
einer Verminderung verpflichtet, die Folgejahresprämie um den sich aus 
Ziffer 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Prämienangleichung). 
Die veränderte Folgejahresprämie wird dem Versicherungsnehmer mit der 
nächsten Prämienrechnung bekannt gegeben. 

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in 
jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als 
denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Zif-
fer 15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer die Folgejahresprämie nur 
um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Scha-
denzahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalen-
derjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die 
sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde. 

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 15.2 oder 15.3 unter 5 %, entfällt 
eine Prämienangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden 
Jahren zu berücksichtigen. 

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 
16 Dauer und Ende des Vertrages 
16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit 
abgeschlossen. 

16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätes-
tens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung zugegangen ist. 

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Ver-
trag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf 
folgenden Jahres kündigen; die Kündigung muss dem Versicherer spätes-
tens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zugegangen sein. 

17 Wegfall des versicherten Risikos 
Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt 
die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht die 
Prämie zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser 
Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom 
Wegfall Kenntnis erlangt. 

18 Kündigung nach Prämienangleichung 
Erhöht sich die Prämie aufgrund der Prämienangleichung gemäß Zif-
fer 15.3, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, 
kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wir-
kung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Prämien-
erhöhung wirksam werden sollte. 

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das 
Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungs-
nehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Prämien-
erhöhung zugehen. 

Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht. 

19 Kündigung nach Versicherungsfall 
19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 

 vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde, 

 der Versicherer den Anspruch des Versicherungsnehmers auf Frei-
stellung zu Unrecht abgelehnt hat, oder  

 dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Ver-
sicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zuge-
stellt wird. 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform spätestens einen 
Monat nach der Schadensersatzzahlung, der Ablehnung oder der Zustel-
lung der Klage zugegangen sein. 

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort 
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer 
kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, 
spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam 
wird. 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam. 

20 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 
20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung besteht, 
an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers 
in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungs-
verhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein. 

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines 
Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten 
übernommen wird. 

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 

 durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von 
einem Monat, 

 durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wir-
kung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode 

in Textform gekündigt werden. 

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 

 der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt 
an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den Dritten Kenntnis 
erlangt; 

 der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang 
ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats 
von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der 
Versicherung Kenntnis erlangt. 

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden 
Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis nicht gekün-
digt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte für die 
Versicherungsprämie dieser Periode als Gesamtschuldner. 

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den 
bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unverzüglich anzu-
zeigen. 

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Ver-
sicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach 
dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen 
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müssen, und der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag 
mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versiche-
rungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in 
dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, 
wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem Kündigungsrecht 
keinen Gebrauch gemacht hat. 

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht 
weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt 
war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. 

21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder 
Erlass von Rechtsvorschriften 

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender 
oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer berechtigt, das 
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu 
kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer 
von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 

22 Mehrfachversicherung 
22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren 
Versicherungsverträgen versichert ist. 

22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass 
der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des später 
geschlossenen Vertrages verlangen. 

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer 
es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von der Mehr-
fachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeit-
punkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem 
Versicherer zugeht. 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 
23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche 
Umstände 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung 
dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach 
denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss 
des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt 
zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme 
der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss 
des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem 
vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der 
Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon 
Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen. 

23.2 Rücktritt 

(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen 
Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag zu-
rückzutreten.  

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder unvoll-
ständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. 

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung 
der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er 
den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand 
weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistung ursächlich war. 

Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 

Dem Versicherer steht der Teil der Prämie zu, der der bis zum Wirk-
samwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

23.3 Prämienänderung oder Kündigungsrecht 

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletz-
ung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat in Textform kündigen. 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätte. 

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf 
Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der 
Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die 
anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung die Prämie um mehr als 10 % 
oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos 
kündigen. 

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 23.2 und 23.3 zustehenden 
Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist be-
ginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeige-
pflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis 
erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; 
er darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung 
abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist. 

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffer 23.2 und 23.3 nur zu, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffer 23.2 und 23.3 genannten 
Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder 
die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

23.4 Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 
anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versiche-
rer der Teil der Prämie zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf 
Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. 
Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen 
Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt 
hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend. 

25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 
25.1 Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Schadensersatz-
ansprüche erhoben worden sind, dem Versicherer innerhalb einer Woche 
anzuzeigen. Das Gleiche gilt, wenn gegen den Versicherungsnehmer 
Haftpflichtansprüche geltend gemacht werden.  

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwen-
dung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers 
sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar 
ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenbe-
richte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu 
unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die 
Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür 
angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer  ein staatsanwaltschaftliches, 
behördliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid 
erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies unverzüglich 
anzuzeigen. 
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25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungs-
behörden auf Schadensersatz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß 
Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer 
Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 

25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch ge-
richtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem Ver-
sicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des Versi-
cherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss 
dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen 
und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 
26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem 
Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann 
der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der 
Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kün-
digungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Oblie-
genheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruhte. 

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, 
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei 
Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Aus-
kunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob 
fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung 
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Oblie-
genheit arglistig verletzt hat. 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versi-
cherer ein ihm nach Ziffer 26.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt. 

Weitere Bestimmungen 
27 Mitversicherte Person 
27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen 
andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn 
geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend anzu-
wenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4) 
gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten 
entsteht. 

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht aus-
schließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Mitversicherten 
für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 

28 Abtretungsverbot 
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne 
Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden. 
Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig. 

29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 
29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen 
sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versiche-
rungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Ge-
schäftsstelle gerichtet werden. 

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem 
Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines ein-
geschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. 
Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zuge-
gangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung des 
Versicherungsnehmers. 

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Betrieb 
abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der betrieblichen Niederlassung 
die Bestimmungen der Ziffer 29.2 entsprechende Anwendung. 

30 Verjährung 
30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschrif-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem 
Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem 
Anspruchsteller in Textform zugeht. 

31 Zuständiges Gericht 
31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicher-
ers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 
Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungs-
nehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlas-
sung oder seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer 
nach Vertragsschluss seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung, seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem 
der Versicherer seinen Sitz hat. 

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen 
aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, 
das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort 
seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungs-
nehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch 
nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das 
gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesell-
schaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine 
eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist. 

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer 
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag 
zuständigen Niederlassung. 

32 Anzuwendendes Recht 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur  
Haftpflichtversicherung für Haus- und Grundbesitzer und 
Bauherren (Gewerbliche Risiken) H 71.6 
(Fassung Januar 2008) 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht-Versicherung 
1.1 Versichert ist 

die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Haus- und/oder 
Grundstücksbesitzer, z. B. als Eigentümer, Pächter, Mieter, Leasingneh-
mer oder Nutznießer 

Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten, die 
dem Versicherungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften obliegen 
(z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und 
Schneeräumen auf Gehwegen). 

Wenn der Versicherungsnehmer auf dem Grundstück einen Betrieb oder 
Beruf ausübt, wird der Versicherungsschutz für das Haftpflichtrisiko aus 
dem Haus- und Grundbesitz nur durch eine besondere Betriebs- oder 
Berufshaftpflicht-Versicherung gewährt. 

1.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 

1.2.1 des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bau-
arbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) 
bis zu einer veranschlagten Bausumme von 25.000 EUR je Bauvorhaben. 

Eine Überschreitung dieser Baukostensumme stellt eine Erweiterung des 
versicherten Risikos im Sinne der Ziffer 3.1 (2) AHB dar, die bei der Bei-
tragsregulierung gemäß Ziffer 13 AHB berücksichtigt wird. 

1.2.2 des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 Absatz 2 
BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand; 

1.2.3 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuch-
tung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten Personen für 
Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser Verrichtungen 
erhoben werden. 

Das Gleiche gilt für Betriebs- und Familienangehörige des Versich-
erungsnehmers oder andere Personen, die gefälligkeitshalber diese Tätig-
keit ausüben. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß Sozialgesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt für 
solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in 
Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle 
zugefügt werden. 

1.2.4 der Zwangs- oder Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft; 

1.2.5 aus dem Besitz und der Verwendung von selbst fahrenden Rasen-
mähern, Schneeräumgeräten und Kehrmaschinen mit einer Höchstge-
schwindigkeit von nicht mehr als 20 km/h. 

1.2.6 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.3 AHB – die vom 
Mieter, Entleiher, Pächter oder Leasingnehmer durch Vertag übernom-
mene gesetzliche Haftpflicht des jeweiligen Vertragspartners (Vermieter, 
Verleiher, Verpächter, Leasinggeber) 

2 Bauherren-Haftpflichtversicherung - Bauherr ohne eigene 
Bauleistung 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 
Bauherr für das im Versicherungsschein und seinen Nachträgen beschrie-
benen Bauvorhaben. 

2.1 Versicherungsschutz wird nur geboten, wenn Planung, Bauleitung 
und Bauausführung an einen Dritten vergeben sind. 

2.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Besitzer des zu be-
bauenden Grundstücks für die Dauer der Bauzeit. 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Veränderungen der Grund-
wasserverhältnisse. 

Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle während der Versiche-
rungsdauer beträgt das Doppelte der vereinbarten Versicherungssummen. 

Die Versicherung endet mit Beendigung der Bauarbeiten, spätestens 
zwei Jahre nach Versicherungsbeginn. 

Gemeinsame Bestimmungen zu Ziffer 1 und 2 

3 Vermögensschäden 
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht we-
gen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB wegen Versiche-
rungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten 
sind. 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 

a durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für 
seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte 
Arbeiten oder sonstige Leistungen; 

b aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender 
oder gutachterlicher Tätigkeit; 

c aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich 
verbundene Unternehmen; 

d aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 

e aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie  Reiseveranstaltung; 

f aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder 
ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, 
aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung; 

g aus 

- Rationalisierung und Automatisierung, 

- Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wiederherstellung, 

- Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer Daten; 

h aus der Verletzung von Persönlichkeits- und Namensrechten, ge-
werblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder 
Wettbewerbsrechts; 

i aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kosten-
anschlägen; 

j aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder 
gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, 
Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/ 
Organe im Zusammenhang stehen; 

k aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen 
Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder 
aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

l aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, 
Wertpapieren und Wertsachen. 

4. Kraft-, Wasser- und Luftfahrzeugrisiko 
4.1 Ausschluss Kraft- und Wasserfahrzeuge 

4.1.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versich-
erungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder be-
auftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahr-
zeuganhängers verursachen. 

4.1.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauf-
tragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder 
für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch 
genommen werden. 

4.1.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Ver-
sicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt 
das auch für alle anderen Versicherten. 
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4.1.4 Eine Tätigkeit der in Ziffer 4.1.1 und 4.1.2 genannten Personen an 
einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug  ist kein 
Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter 
oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in 
Betrieb gesetzt wird 

4.2 Einschluss bestimmter Kraftfahrzeuge 

(hierzu gehören auch Hub- und Gabelstapler sowie selbst fahrende Ar-
beitsmaschinen)  

4.2.1 Falls besonders vereinbart, können – abweichend von Ziffer 4.1.1 – 
folgende, nicht versicherungspflichtige, Kraftfahrzeuge versichert werden: 

a. alle nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden 
Kraftfahrzeuge und Anhänger ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwin-
digkeit. 

Hinweis: 

Bei Betriebsgrundstücken und –grundstücksteilen, die Besuchern, Kunden 
oder Lieferanten zugänglich sind, handelt es sich um so genannte be-
schränkt öffentliche Verkehrsflächen. Diese werden wie öffentliche Ver-
kehrsflächen behandelt; 

b. alle Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwin-
digkeit; 

c. alle selbst fahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h 
Höchstgeschwindigkeit. 

Selbst fahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart 
und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen 
zur Leistung von Arbeit, nicht zur Beförderung von Personen oder Gütern 
bestimmt und geeignet sind und die zu einer vom Bundesminister für 
Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehören. 

Hub- und Gabelstapler gehören nicht zu  den anerkannten selbst fahrenden 
Arbeitsmaschinen. 

Zu a - c: 

Für diese Kraftfahrzeuge gelten die Ausschlüsse in Ziffer 3.1 (2) und 4.3 
(1) AHB nicht. 

Hierfür gilt: 

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. 
Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des 
Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist 
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberech-
tigten Fahrer gebraucht wird. 

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder 
Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von 
einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

4.2.2. Die gesetzliche Haftpflicht aus dem gelegentlichen Verleihen oder 
Vermieten von mitversicherten Kraftfahrzeugen und Arbeitsmaschinen ist 
mitversichert. 

4.2.3 Alle versicherungspflichtigen Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeug-
Anhänger sind nach dem Tarif für Kraftfahrtversicherungen zu versichern. 

Versicherungspflichtig sind alle auf öffentlichen Wegen und Plätzen 
verkehrenden  Kraftfahrzeuge mit mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit 
sowie selbst fahrende Arbeitsmaschinen mit einer Höchstgeschwindigkeit 
von mehr als 20 km/h mit der Folge, dass eine Kraftfahrzeug-Haft-
pflichtversicherung nach Maßgabe der Allgemeinen Bedingungen für die 
Kraftfahrtversicherung (AKB) abgeschlossen werden muss. 

Auch bei einer behördlicherseits erteilten Befreiung von der Zulassungs-
pflicht – Ausnahmegenehmigung nach § 70 Absatz 1 Ziffer 2 StVZO – 
bleibt die Versicherungspflicht bestehen. 

4.3 Ausschluss Luft- und Raumfahrzeuge 

4.3.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauf-
tragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verur-
sachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahr-
zeugs in Anspruch genommen werden. 

4.3.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Ver-
sicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt 
das auch für alle anderen Versicherten. 

4.3.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 

a. der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von 
Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen von Luft- oder Raumfahrzeugen, 
soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen 
oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeugen bestimmt waren; 

b. Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, 
Reparatur, Beförderung) an Luft- oder  Raumfahrzeugen oder deren Tei-
len, 

und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen 
beförderten Sachen, der Insassen und allen sich daraus ergebenden Ver-
mögensschäden sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder Raum-
fahrzeuge. 

5 Nicht versicherte Risiken 
5.1 Von der Versicherung ausgenommen und besonders zu versichern 
ist, 

was nicht nach der Angebotsanforderung ausdrücklich in Versicherung 
gegeben oder nach Besonderen Bedingungen oder Risikobeschreibungen 
ohne besonderen Beitrag mitversichert ist, insbesondere die Haftpflicht aus 
Überlassen von selbst fahrenden Arbeitsmaschinen und Abgabe von Kraft 
an Betriebsfremde; 

5.2 aus Herstellung, Verarbeitung und Beförderung von Sprengstoffen 
oder aus ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken sowie aus Veran-
staltungen oder Abbrennen von Feuerwerken; 

5.3 aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von Personen 
oder Sachen sowie aus der selbständigen und nichtselbständigen Teilnah-
me am Eisenbahnbetrieb. 

5.4 Nicht versichert wird die Haftpflicht  

5.4.1 beim Baumfällen; 

aus Beschädigung von Bauwerken, Telefon-, Telegrafen- und elektrischen 
Leitungen, Masten und dgl. in einem Umkreis, dessen Radius der Höhe 
des zu fällenden Baumes entspricht. 

5.4.2 wegen Personenschäden durch Formaldehyd. 

5.4.3 wegen Personenschäden durch elektromagnetische Felder (EMF). 

5.4.4 Brand- und Explosionsschäden 

Nicht versichert sind Ansprüche gegen die Personen (Versicherungs-
nehmer oder jeden Mitversicherten) die den Schaden durch bewusst ge-
setz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit brennbaren 
oder explosiblen Stoffen verursachen.
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Vertragsbestandteil H 06.6 

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung der 
Haftpflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung 
– Umwelthaftpflicht – Basisversicherung 
Fassung Dezember 2019 
1 Gegenstand der Versicherung 
2 Risikobegrenzung 
3 WHG-Anlagen 
4 Versicherungsfall 
5 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles 
6 Nicht versicherte Tatbestände 

7 Versicherungssummen/Serienschadenklausel/Selbstbehalt 
8 Nachhaftung 
9 Versicherungsfälle im Ausland 
10 Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend gemacht 

werden 

 
1 Gegenstand der Versicherung 
1.1 Versichert ist – abweichend von Ziffer 7.10 (b) AHB – im Rahmen 
und Umfang des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen 
Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden 
durch Umwelteinwirkung, wenn diese Umwelteinwirkung nicht von 
Anlagen oder Tätigkeiten ausgeht oder ausgegangen ist, die unter Ziffer 2 
fallen. 

Mitversichert sind gemäß Ziffer 2.1 AHB Vermögensschäden aus der Ver-
letzung von Aneignungsrechten, des Rechts am eingerichteten und ausge-
übten Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder –
befugnissen. Sie werden wie Sachschäden behandelt. 

1.2 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei 
ihrer Verwendung im räumlichen und gegenständlichen Zusammenhang 
mit versicherten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser (einschließlich 
Gewässer) gelangen, ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein. 

1.3 Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haftpflicht 
wegen Schäden eines Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in Ab-
wässer und mit diesen in Gewässer gelangen. 

2 Risikobegrenzung 
Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Umwelteinwirkungen aus 

2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässer-
schädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu 
befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen). 

– siehe jedoch die Regelung zu WHG-Anlagen unter Ziffer 3 – 

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum Umwelt-
haftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen). 

2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz 
dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht 
unterliegen (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen). 

2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem Einbringen 
oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein Gewäs-
ser derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffen-
heit des Wassers verändert wird, durch den Versicherungsnehmer (Abwas-
seranlagen- und Einwirkungsrisiko). 

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum Umwelt-
haftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen/Pflichtversicherung). 

2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhal-
tung und Wartung von Anlagen gemäß Ziffer 2.1 – 2.5 oder Teilen, die 
ersichtlich für Anlagen gemäß Ziffer 2.1 – 2.5 bestimmt sind. 

3 WHG-Anlagen 
Abweichend von Ziffer 1.1 und 2.1 ist mitversichert die gesetzliche Haft-
pflicht aus der Lagerung von 

■ Heizöl, Benzin, Diesel (keine Altöle) ohne ausdrückliche Vereinba-
rung bis zu einem Gesamtfassungsvermögen von 15.000 Liter je Be-
triebsstätte. 

Dies gilt auch für Betriebsmittel in Maschinen, maschinellen Ein-
richtungen und Kfz. 

■ Kleingebinden bis 250 Litern/Kilogramm je Einzelgebinde, sofern 
die Gesamtlagermenge aller Einzelgebinde eine Ge-samtmenge von 
2.000 Litern/Kilogramm nicht übersteigt, 

sofern es sich hierbei nicht um UmweltHG-Anlagen gemäß Ziffer 2.2 und 
2.5 oder sonstige deklarierungspflichtige Anlagen gemäß Ziffer 2.3 oder 
Bestandteile dieser genannten Anlagen handelt. 

Ein Überschreiten der vorgenannten Mengen gilt als neues Risiko. Dem-
nach finden die Bestimmungen der Ziffer 3.1 (2) AHB – Erhöhungen und 
Erweiterungen – keine Anwendung. Die Bestimmungen der Ziffer 3.1 (3) 
und 4 AHB – Vorsorgeversicherung – finden ebenfalls keine Anwendung. 
Der Versicherungsschutz bedarf insoweit besonderer Vereinbarung. 

Die Kleingebinderegelung findet keine Anwendung für Stoffe, für die über 
den Baustein „WHG-Anlagen“ besonderer Versicherungsschutz vereinbart 
wurde. 

Mitversichert gilt auch die Lagerung von Flüssiggasen in bauartzugelas-
senen Behältnissen mit einem Gesamtfassungsvermögen von unter 3 t. 

4 Versicherungsfall 
Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB – die nachprüfbare 
erste Feststellung des Personenschadens (Tod, Verletzung oder Gesund-
heitsschädigung von Menschen), Sachschadens (Beschädigung oder Ver-
nichtung von Sachen) oder eines gemäß Ziffer 1.1 mitversicherten Vermö-
gensschadens durch den Geschädigten, einen sonstigen Dritten oder den 
Versicherungsnehmer. Der Versicherungsfall muss während der Wirksam-
keit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, 
ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder 
die Möglichkeit zur Erhebung von Haftpflichtansprüchen erkennbar war. 

5 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles 
5.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall einge-
treten ist, 

■ nach einer Störung des Betriebes 

oder 

■ aufgrund behördlicher Anordnung 

Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Abwen-
dung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, 
Sach- oder gemäß Ziffer 1.1 mitversicherten Vermögensschadens. Die 
Feststellung der Störung des Betriebes oder die behördliche Anordnung 
müssen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der 
frühere Zeitpunkt ist. 

5.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne der 
Ziffer 5.1 werden unter den dort genannten Voraussetzungen unbeschadet 
der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch den Versiche-
rungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde ausge-
führt werden. 

5.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 

5.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des 
Betriebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzuzeigen und 

alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu 
begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu 
verhindern oder den Schadenumfang zu mindern und 

auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen behörd-
liche Anordnungen einzulegen 

oder 
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5.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen. 

5.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 5.3 genannten 
Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für Aufwen-
dungen gemäß Ziffer 5 vereinbarten Gesamtbetrages nur die notwendigen 
und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt. 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 5.3 genannten Oblie-
genheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, etwaige über 
die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende 
Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

Abweichend von Absatz 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwai-
ger über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinaus-
gehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der Oblie-
genheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-
sächlich ist. 

5.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Versicher-
ungssumme und der Jahreshöchstersatzleistung bis zu einem Gesamtbetrag 
von 10 % der Versicherungssumme je Störung des Betriebes oder behörd-
licher Anordnung, pro Versicherungsjahr jedoch höchstens das Zweifache 
dieser Summe, ersetzt. 

Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Schaden, so 
werden die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die für den 
Versicherungsfall maßgebende Versicherungssumme angerechnet, es sei 
denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahreshöchst-
ersatzleistung eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für 
Versicherungsfälle tatsächlich gemindert hat. 

5.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen – auch soweit 
sie sich mit Aufwendungen im Sinne der Ziffer 5.1 decken – zur Erhal-
tung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von 
Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, ge-
pachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungsnehmers; auch für solche, 
die früher im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers standen. 

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder Minde-
rung eines sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder gemäß 
Ziffer 1.1 mitversicherten Vermögensschadens, falls Betriebseinrichtung-
en, Grundstücke oder Sachen des Versicherungsnehmers, die von einer 
Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. 
Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen. 

6 Nicht versicherte Tatbestände 
Nicht versichert sind 

6.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden 
sind, dass beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen diese Stoffe 
verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder 
durch ähnliche Vorgänge in den Boden oder ein Gewässer gelangen. Das 
gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Störung des Betriebes beru-
hen. 

6.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeid-
bare, notwendige oder in Kauf genommene Umwelteinwirkungen entste-
hen. 

6.3 Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener Schäden. 

6.4 Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versich-
erungsverträge Versicherungsschutz besteht oder hätte beantragt werden 
können. 

6.5 Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass der Ver-
sicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grund-
stücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits von 
einer Umwelteinwirkung betroffen waren. 

6.6 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von 
Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen. 

6.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer 
hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, durch Arbeiten oder sonstige 
Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbei-
ten entstehen (Produkthaftpflicht). 

6.8 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer 
erzeugte oder gelieferte Abfälle nach Auslieferung entstehen. 

6.9 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden 
Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst 
von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichte-
ten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz 
dienen, abweichen. 

6.10 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden 
Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie es be-
wusst unterlassen, die vom Hersteller (bzw. Zulieferer) gegebenen oder 
nach dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchs-
anwiesungen für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder 
Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen bewusst nicht aus-
führen. 

6.11 Ansprüche wegen 

■ Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit es sich handelt 
um die Beschädigung von Grundstücken, deren Bestandteilen und 
Zubehör; 

■ Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 BBergG) durch 
schlagende Wetter, Wasser- und Kohlensäureeinbrüche sowie Ko-
hlenstaubexplosionen. 

6.12 Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte 
des Grundwassers oder seines Fließverhaltens. 

6.13 Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, 
anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, General-
streik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnah-
men von hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch höhere 
Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

6.14 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mit-
versicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch 
den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers verursa-
chen. 

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versich-
erungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder be-
auftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursachen 
oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in An-
spruch genommen werden. 

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das 
auch für alle anderen Versicherten. 

Eine Tätigkeit der in Absatz 1 und Absatz  2 genannten Personen an einem 
Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Ge-
brauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter 
oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in 
Betrieb gesetzt wird. 

Falls im Rahmen und Umfang des Vertrages eine abweichende Regelung 
getroffen wurde, gilt dieser Ausschluss insoweit nicht. 

6.15 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mit-
versicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch 
den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie 
als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch 
genommen werden. 

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherter) kein Versicherungsschutz, so gilt das 
auch für alle anderen Versicherten. 

Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 

 der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von 
Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- oder Raum-
fahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder 
Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeugen 
bestimmt waren; 

 Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Re-
paratur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren 
Teilen; 

und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen 
beförderten Sachen, der Insassen und allen sich daraus ergebenden Ver-
mögensschäden sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder Raum-
fahrzeuge. 

6.16 wegen Personenschäden durch Formaldehyd. 
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6.17 wegen Personenschäden durch elektromagnetische Felder (EMF). 

7 Versicherungssummen/Serienschadenklausel/Selbstbehalt 

7.1 Versicherungssummen/Jahreshöchstersatzleistung 
Die Versicherungssumme für die Umwelthaftpflichtversicherung ent-
spricht der Höhe der vertraglich vereinbarten Versicherungssummen, 
höchstens jedoch 

■ bei getrennt vereinbarten Summen für Personen- und Sachschäden 

 bis 3.000.000 EUR für Personenschäden 

 bis 3.000.000 EUR für Sachschäden 

■ bei vereinbarter Pauschalsumme für Personen- und Sachschäden 

 bis 4.000.000 EUR pauschal für Personen- und Sachschäden 

einschließlich gemäß Ziffer 1.1 mitversicherter Vermögensschäden. 

Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die vereinbarte Ver-
sicherungssumme die Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt 
auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädi-
gungspflichtige Personen erstreckt. 

Diese Versicherungssumme bildet auch die Höchstersatzleistung für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

7.2 Serienschadenklausel 
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versiche-
rungsfälle 

■ durch dieselbe Umwelteinwirkung 

■ durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittelbar 
auf den gleichen Ursachen beruhenden Umwelteinwirkungen, wenn 
zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher 
und zeitlicher Zusammenhang besteht, 

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungs-
fall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als eingetreten 
gilt. 

Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen. 

7.3 Selbstbehalt 
Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von der Scha-
densersatzleistung 10 %, mindestens 250 EUR, höchstens 1.000 EUR, 
selbst zu tragen. Dies gilt auch für die Aufwendungen vor Eintritt des 
Versicherungsfalles gemäß Ziffer 5. 

Der Selbstbehalt findet bei Brand- und Explosionsschäden keine Anwen-
dung.  

8 Nachhaftung 
8.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder 
dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch Kündigung des 
Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Versiche-
rungsschutz für solche Personen-, Sach- oder gemäß Ziffer 1.1 mitversi-
cherte Vermögensschäden weiter, die während der Wirksamkeit der Versi-
cherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versi-

cherungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maß-
gabe: 

■ Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom Zeit-
punkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses angerechnet. 

■ Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit 
im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses gel-
tenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauch-
ten Teils der Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in dem 
das Versicherungsverhältnis endet. 

8.2 Ziffer 8.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit 
des Versicherungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, 
mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten 
Risikos abzustellen ist. 

9 Versicherungsfälle im Ausland 
9.1 Eingeschlossen sind im Umfang von Ziffer 1 dieser Bedingungen – 
abweichend von Ziffer 7.9 AHB – auch im Ausland eintretende Versiche-
rungsfälle, 

■ die auf eine Umwelteinwirkung im Inland zurückzuführen sind; 

■ die auf die Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen in Klein-
gebinden zurückzuführen sind; 

■ aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Aus-
stellungen, Kongressen, Messen und Märkten. 

9.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche auf Entschädigung mit 
Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages. 

9.3 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – abweichend 
von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf die Versicherungssumme ange-
rechnet. 

Kosten sind: 

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen 
zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des 
Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, 
die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die 
Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

9.4 Bei Versicherungsfällen in den USA, US-Territorien und Kanada 
oder in den USA, US-Territorien und Kanada geltend gemachten Ansprü-
chen hat der Versicherungsnehmer von jedem Schaden 10.000 EUR selbst 
zu tragen. Kosten gelten als Schadensersatzleistungen. 

9.5 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion 
angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europä-
ischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

10 Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend gemacht 
werden 

Für Ansprüche aus inländischen Versicherungsfällen, die im Ausland 
geltend gemacht werden, gelten die Bestimmungen gemäß Ziffer 9.2 – 9.5 
entsprechend.
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I ÖSV-Basisversicherung 

Umfang des Versicherungsschutzes 

1 Gegenstand der Versicherung 
1.1 Versichert ist die gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen Inhalts 
des Versicherungsnehmers gemäß Umweltschadensgesetz zur Sanierung 
von Umweltschäden. Umweltschaden ist eine 

■ Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen, 

■ Schädigung der Gewässer, 

■ Schädigung des Bodens. 

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versicherungsnehmer 
von einer Behörde oder einem sonstigen Dritten auf Erstattung der Kosten 
für Sanierungsmaßnahmen/Pflichten der oben genannten Art in Anspruch 
genommen wird. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Versicherungs-
nehmer auf öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage in An-
spruch genommen wird. 

Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben jedoch solche gegen den 
Versicherungsnehmer gerichteten Ansprüche, die auch ohne das Bestehen 
des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungs-
richtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts 
gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden könnten. Versi-
cherungsschutz für derartige Ansprüche kann ausschließlich über eine Be-
triebs-, Berufs- oder Umwelthaftpflichtversicherung vereinbart werden. 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf folgende Risiken und Tätigkei-
ten: 

1.1.1 Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen oder frem-
den Grundstücken, sofern sie nicht unter die Ziffer 2.1 bis 2.5 fallen, 

1.1.2 Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht von Zif-
fer 1.1.3 umfasst sind, nach Inverkehrbringen, 

1.1.3 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhal-
tung und Wartung von Anlagen gemäß Ziffer 2.1 bis 2.5 oder Teilen, die 
ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind, wenn der Versicherungs-
nehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist. 

Versicherungsschutz wird auch gewährt, soweit durch den Versicherungs-
nehmer die Inbetriebnahme einer Umweltanlage zum Zwecke der Überga-
be an bzw. Abnahme durch den Auftraggeber erfolgt (Probebetrieb). 

1.1.4 Abweichend von Ziffer 2.1 ist mitversichert die gesetzliche Haft-
pflicht aus der Lagerung von 

■ Heizöl, Benzin, Diesel (keine Altöle), ohne ausdrückliche Vereinba-
rung bis zu einer Gesamtlagermenge von 15.000 Liter je Betriebs-
stätte. 

Dies gilt auch für Betriebsmittel in Maschinen, maschinellen Ein-
richtungen und Kfz. 

■ Kleingebinden bis 250 Litern/Kilogramm je Einzelgebinde, sofern 
die Gesamtlagermenge aller Einzelgebinde eine Gesamtmenge von 
2.000 Litern/Kilogramm nicht übersteigt, 

sofern es sich hierbei nicht um UmweltHG-Anlagen gemäß Ziffer 2.2 und 
2.5 oder sonstige deklarierungspflichtige Anlagen gemäß Ziffer 2.3 oder 
Bestandteile dieser genannten Anlagen handelt. 

Die Kleingebinderegelung findet keine Anwendung für Stoffe, für die über 
den Baustein „WHG-Anlagen“ besonderer Versicherungsschutz vereinbart 
wurde. 

1.1.5 In Ergänzung zu den Ziffern 1.1.1 bis 1.1.4 gelten jeweils nachfol-
genden Umweltanlagen als mitversichert  

■ Lageranlagen für leichtes, mittleres und schweres Heizöl, Diesel, 
Benzin im Umfang des in der Umwelthaftpflichtversicherung ver-
einbarten Fassungsvermögens auf Betriebsgrundstücken und Bau-
stellen. 

■ Lagerung von Flüssiggasen in bauartzugelassenen Behältnissen mit 
einem Gesamtfassungsvermögen von unter 3 t. 

Gilt im Rahmen der Umwelthaftpflichtversicherung keine der vorgenann-
ten Lageranlagen als mitversichert, entfällt die Mitversicherung im Rah-
men der Ökoschutz-Basisversicherung. 

■ für Ärzte 
- Amalgamabscheider innerhalb der Praxisräume; 

■ für Gaststätten-/Beherbergungsbetriebe 
- Fettabscheider; 
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■ für Kfz-Dienstleistungsbetriebe 
- Ölabscheider; 

■ für landwirtschaftliche Betriebe 
- aus der Lagerung von Sickersäften aus Silos sowie von Jauche 
und Gülle, wenn das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen 
Behälter 1,25 Mio. Liter nicht übersteigt, sofern die Lagerung in ge-
schlossenen Behältern oder Gruben – nicht jedoch in Lagunen – auf 
dem Betriebsgrundstück erfolgt und die Stoffe im versicherten land- 
und/oder forstwirtschaftlichen Betrieb angefallen sind; 

- aus der Lagerung von festem Stalldung, sofern diese in Dung-
stätten auf dem Betriebsgrundstück erfolgt und der Dung im versi-
cherten land- und/oder forstwirtschaftlichen Betrieb angefallen ist; 

- aus der Lagerung von Mineralölen und Pflanzenölmethylesther 
(Biodiesel) auf dem Betriebsgrundstück, sofern das Gesamtfas-
sungsvermögen der vorhandenen Behälter 15000 Liter nicht über-
steigt und die Mineralöle sowie Pflanzenölmethylesther (Biodiesel) 
überwiegend für den versicherten land- und/oder forstwirtschaftli-
chen Betrieb bestimmt sind; 

- aus der Lagerung von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln, 
soweit diese im Zusammenhang mit dem versicherten land- und/ 
oder forstwirtschaftlichen Betrieb steht und die Anlage nicht nach 
dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen der Genehmigungs- 
oder Anzeigepflicht unterliegt; 

- aus der Lagerung sonstiger umweltgefährdender Stoffe auf dem 
Betriebsgrundstück, sofern die Gesamtlagermenge 2000 Liter nicht 
übersteigt, das Fassungsvermögen des einzelnen Behältnisses nicht 
mehr als 250 Liter beträgt und diese Stoffe überwiegend für den 
versicherten land- und/oder forstwirtschaftlichen Betrieb bestimmt 
sind. 

1.2 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Pflicht 

1.2.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher 
Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betrie-
bes oder eines Teiles desselben angestellt hat, in dieser Eigenschaft. 

1.2.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in Aus-
führung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Versicherungsnehmer 
verursachen. 

1.3 Mitversichert ist die gesetzliche Pflicht aus dem Gebrauch von fol-
genden nicht versicherungspflichtigen Kfz: 

■ Kfz und Anhänger ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit, 
die nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren; 

■ Kfz mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit; 

■ selbst fahrende Arbeitsmaschinen und Hub- und Gabelstapler mit 
nicht mehr als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit. Selbst fahrende Ar-
beitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart und ihren be-
sonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen zur 
Leistung von Arbeit, nicht zur Beförderung von Personen oder Gü-
tern bestimmt und geeignet sind und die zu einer vom Bundesminis-
ter für Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehören. 

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. 
Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Ver-
fügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtig-
ten Fahrer gebraucht wird. 

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder 
Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von 
einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

2 Risikobegrenzung 

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden, 
sofern nicht ausdrücklich in Ziffer 1.1.1 – 1.1.5 mitversichert, aus 

2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässer-
schädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu 
befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen), sofern es sich nicht um 
Anlagen gemäß Ziffer 1.1.4 handelt. 

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum UHG 
(UHG-Anlagen). 

2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz 
dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht un-
terliegen, soweit es sich nicht um WHG- oder UHG-Anlagen handelt 
(sonstige deklarierungspflichtige Anlagen). 

2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Einbringen oder 
Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein Gewässer 
derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit 
des Wassers verändert wird, durch den Versicherungsnehmer (Abwasser-
anlagen- und Einwirkungsrisiko). 

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum UHG 
(UHG-Anlagen). 

3 Betriebsstörung 
3.1 Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umweltschäden, die 
unmittelbare Folge einer plötzlichen und unfallartigen, während der Wirk-
samkeit des Versicherungsvertrages eingetretenen Störung des bestim-
mungsgemäßen Betriebes des Versicherungsnehmers oder des Dritten sind 
(Betriebsstörung). 

3.2 Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im Rahmen der 
Ziffer 1.1.2 Versicherungsschutz für Umweltschäden durch hergestellte 
oder gelieferte Erzeugnisse. Das Gleiche gilt im Rahmen der Ziffer 1.1.1 
für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang 
von oder mit Erzeugnissen Dritter im Sinne von Ziffer 1.1.2. Versiche-
rungsschutz besteht in den Fällen der Sätze 1 und 2 ausschließlich dann, 
wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder In-
struktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein 
Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens 
der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte 
erkannt werden können (Entwicklungsrisiko). 

4 Leistungen der Versicherung  
4.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der gesetzlichen Ver-
pflichtung, die Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme und die Freistel-
lung des Versicherungsnehmers von berechtigten Sanierungs- und Kosten-
tragungsverpflichtungen gegenüber der Behörde oder einem sonstigen 
Dritten. 

Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen dann, 
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, 
Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Sanierung- und Kostentragung 
verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnis-
se oder Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des 
Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Versi-
cherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich 
bestanden hätte. 

Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung des Versicherungs-
nehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom An-
spruch des Dritten freizustellen. 

4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des 
Schadens oder der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch die 
Behörde oder einen sonstigen Dritten zweckmäßig erscheinenden Erklä-
rungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben. 

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren 
oder Rechtsstreit über Sanierungs- oder Kostentragungsverpflichtungen 
gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur Verfahrens- und 
Prozessführung bevollmächtigt. Er führt das Verwaltungsverfahren oder 
den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers. 

4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltschadens/Um-
weltdeliktes, der/das eine unter den Versicherungsschutz fallende Sanier-
ungs- und Kostentragungsverpflichtung zur Folge haben kann, die Bestel-
lung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer 
gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenord-
nungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten 
des Verteidigers. 

5 Versicherte Kosten 
Versichert sind im Rahmen des in Ziffer 4.1 geregelten Leistungsumfangs 
nachfolgende Kosten einschließlich notwendiger Gutachter-, Sachverstän-
digen-, Anwalts-, Zeugen-, Verwaltungsverfahrens- und Gerichtskosten 

5.1 für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, natürlichen 
Lebensräumen oder Gewässern 
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5.1.1 die Kosten für die „primäre Sanierung“, d. h. für Sanierungsmaß-
nahmen, die die geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder beeinträch-
tigten Funktionen ganz oder annähernd in den Ausgangszustand zurück-
versetzen; 

5.1.2 die Kosten für die „ergänzende Sanierung“, d. h. für Sanierungs-
maßnahmen in Bezug auf die natürlichen Ressourcen und/oder Funktio-
nen, mit denen der Umstand ausgeglichen werden soll, dass die primäre 
Sanierung nicht zu einer vollständigen Wiederherstellung der geschädigten 
natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen führt; 

5.1.3 die Kosten für die „Ausgleichssanierung“, d. h. für die Tätigkeiten 
zum Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste natürlicher Ressourcen und/ 
oder Funktionen, die vom Zeitpunkt des Eintretens des Schadens bis zu 
dem Zeitpunkt entstehen, in dem die primäre Sanierung ihre Wirkung 
vollständig entfaltet hat. „Zwischenzeitliche Verluste“ sind Verluste, die 
darauf zurückzuführen sind, dass die geschädigten natürlichen Ressourcen 
und/oder Funktionen ihre ökologischen Aufgaben oder ihre Funktionen für 
andere natürliche Ressourcen nicht erfüllen können, solange die Maßnah-
men der primären bzw. der ergänzenden Sanierung ihre Wirkung nicht ent-
faltet haben. 

Die Höchstersatzleistung für diese Kosten beträgt 20 % der im Versiche-
rungsschein vereinbarten Versicherungssumme und bildet gleichzeitig die 
Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjah-
res. 

5.2 für die Sanierung von Schädigungen des Bodens: die Kosten für die 
erforderlichen Maßnahmen, die zumindest sicherstellen, dass die betref-
fenden Schadstoffe beseitigt, kontrolliert, eingedämmt oder vermindert 
werden, so dass der geschädigte Boden unter Berücksichtigung seiner zum 
Zeitpunkt der Schädigung gegebenen gegenwärtigen oder zugelassenen 
zukünftigen Nutzung kein erhebliches Risiko einer Beeinträchtigung der 
menschlichen Gesundheit mehr darstellt. 

5.3 Die unter Ziffer 5.1 und Ziffer 5.2 genannten Kosten für Umwelt-
schäden, die auf Grundstücken des Versicherungsnehmers gemäß Zif-
fer 10.1 oder am Grundwasser gemäß Ziffer 10.2 eintreten, sind nur nach 
besonderer Vereinbarung versichert. 

6 Erhöhungen und Erweiterungen 
6.1 Für Risiken gemäß Ziffer 1.1.1 bis Ziffer 1.1.3 umfasst der Versi-
cherungsschutz Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Ri-
siken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, 
Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versiche-
rungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen. 

6.2 Für Risiken der Ziffer 1.1.4 besteht kein Versicherungsschutz bei 
Überschreiten der genannten Mengen je Behältnis und/oder der Gesamtla-
germenge je Betriebsgrundstück. 

6.3 Für Risiken der Ziffer 1.1.5 besteht kein Versicherungsschutz für 
Erhöhungen und Erweiterungen. Der Versicherungsschutz umfasst aber 
mengenmäßige Veränderungen von Stoffen innerhalb der unter Zif-
fer 1.1.5 versicherten Risiken. 

6.4 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des 
versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer 
Rechtsvorschriften, soweit es sich hierbei um Rechtsvorschriften auf der 
Grundlage der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) handelt und 
diese nicht Vorschriften zur Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 
zum Gegenstand haben. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter 
den Voraussetzungen von Ziffer 25 kündigen. 

7 Neue Risiken 
7.1 Für Risiken gemäß Ziffer 1.1.1 bis 1.1.5, die nach Abschluss des 
Vertrages neu entstehen, besteht Versicherungsschutz im Rahmen des 
Vertrages sofort bis zur Höhe gemäß Ziffer 7.1.3. 

7.1.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des 
Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die 
Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. 

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach 
Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, 
zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war. 

7.1.2 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemes-
senen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe des 
Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige 

nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rück-
wirkend ab dessen Entstehung. 

7.1.3 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung 
bis zur Einigung im Sinne von Ziffer 7.1.2 auf den Gesamtbetrag von 
20 % der vereinbarten Versicherungssumme begrenzt und bildet gleichzei-
tig die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres. 

7.1.4 Die Regelung der Versicherung neuer Risiken gemäß Ziffer 7.1 gilt 
nicht für Risiken 

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- 
oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führer-
schein- oder Versicherungspflicht unterliegen; 

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen; 

(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen; 

(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von 
kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind. 

7.2 Für Risiken gemäß Ziffer 2.1 – 2.5, die nach Abschluss des Versi-
cherungsvertrages neu entstehen, bedarf der Versicherungsschutz besonde-
rer Vereinbarung. 

8 Versicherungsfall 
Versicherungsfall ist die nachprüfbare erste Feststellung des Umweltscha-
dens durch den Versicherungsnehmer, die zuständige Behörde oder einen 
sonstigen Dritten. Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit 
der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu 
diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder eine 
Pflicht zur Vornahme von Sanierungsmaßnahmen erkennbar war. 

9 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles 
9.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall ein-
getreten ist, 

(1) für die Versicherung nach Ziffer 1.1.1 nach einer Betriebsstörung 
beim Versicherungsnehmer oder Dritten - in den Fällen der Ziffer 3.2 auch 
nach behördlicher Anordnung ohne Vorliegen einer Betriebsstörung; 

(2) für die Versicherung nach Ziffer 1.1.2 nach einer behördlichen An-
ordnung ohne Vorliegen einer Betriebsstörung; 

(3) für die Versicherung nach Ziffer 1.1.3 nach einer Betriebsstörung 
bei Dritten; 

Aufwendungen des Versicherungsnehmers – oder soweit versichert des 
Dritten gemäß (1) bis (3) - für Maßnahmen zur Abwendung oder Minder-
ung eines sonst unvermeidbar eintretenden Umweltschadens. Die Feststel-
lung der Betriebsstörung oder die behördliche Anordnung müssen in die 
Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeit-
punkt ist. 

9.2 Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder behördlichen 
Anordnungen im Sinne von Ziffer 9.1 werden unter den dort genannten 
Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maß-
nahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornah-
me durch die Behörde ausgeführt werden. 

9.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 

9.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Be-
triebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzuzeigen und 

alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu 
begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu 
verhindern oder den Schadenumfang zu mindern und 

auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen behördli-
che Anordnungen einzulegen 

oder 

9.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen. 

9.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 9.3 genannten 
Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für Aufwen-
dungen gemäß Ziffer 9 vereinbarten Gesamtbetrages nur die notwendigen 
und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt. 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 9.3 genannten Oblie-
genheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, etwaige über 
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die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende 
Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

Abweichend von Absatz 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwai-
ger über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinaus-
gehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der Oblie-
genheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-
sächlich ist. 

9.5 Die Höchstersatzleistung für diese Aufwendungen beträgt 20 % der 
im Versicherungsschein vereinbarten Versicherungssumme und bildet 
gleichzeitig die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres. 

Kommt es trotz Durchführung der Maßnahme zu einem Schaden, so wer-
den die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die für den Versi-
cherungsfall maßgebende Versicherungssumme angerechnet, es sei denn, 
dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahreshöchstersatz-
leistung eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versi-
cherungsfälle tatsächlich gemindert hat. 

9.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen – auch soweit 
sie sich mit Aufwendungen im Sinne von Ziffer 9.1 decken – zur Erhal-
tung, Reparatur, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebsein-
richtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete, ge-
leaste und dergleichen) des Versicherungsnehmers; auch für solche, die 
früher im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers standen, auch 
für solche, die der Versicherungsnehmer hergestellt oder geliefert hat 

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr oder Minderung 
eines sonst unvermeidbar eintretenden versicherten Umweltschadens, falls 
Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Versicherungsneh-
mers, die von einer Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, beeinträchtigt 
werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen. 

10 Nicht versicherte Tatbestände 
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich 
etwas anderes bestimmt ist, gilt: 

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, unabhän-
gig davon, ob diese bereits erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den 
Erhaltungszustand von Arten und natürlichen Lebensräumen oder Gewäs-
ser haben oder eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen, 

10.1 die auf Grundstücken (an Böden oder an Gewässern) des Versiche-
rungsnehmers eintreten, die im Eigentum des Versicherungsnehmers 
stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet, geliehen sind 
oder durch verbotene Eigenmacht erlangt wurden. Dies gilt auch, soweit es 
sich um dort befindliche geschützte Arten oder natürliche Lebensräume 
handelt.  

10.2 am Grundwasser. 

10.3 infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder 
seines Fließverhaltens. 

10.4 die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten sind. 

10.5 die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn 
des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, 
die zu diesem Zeitpunkt bereits kontaminiert waren. 

10.6 die im Ausland eintreten. 

10.7 die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit 
Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, 
verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein Gewässer 
oder in die Luft gelangen. Dies gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf 
einer Betriebsstörung beruhen. 

10.8 die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf 
genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen. 

10.9 durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung 
von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz-, 
Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln, es sei denn, dass diese Stoffe 
durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und 
unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge 
plötzlich abgeschwemmt werden oder in andere Grundstücke abdriften, die 
nicht im Besitz des Versicherungsnehmers stehen. 

10.10 die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurück-
zuführen sind. 

10.11 die zurückzuführen sind auf 

(1) gentechnische Arbeiten, 

(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 

(3) Erzeugnisse, die 

■ Bestandteile aus GVO enthalten 

■ aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 

10.12 infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger Entsorgung 
von Abfällen ohne die dafür erforderliche behördliche Genehmigung, 
unter fehlerhafter oder unzureichender Deklaration oder an einem Ort, der 
nicht im erforderlichen Umfang dafür behördlich genehmigt ist. 

10.13 aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen 
zur Endablagerung von Abfällen. 

10.14 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ih-
nen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahr-
zeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen. 

Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungs-
nehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte 
Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder für 
die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch ge-
nommen werden. 

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das 
auch für alle anderen Versicherten. 

Eine Tätigkeit der in Absatz 1 und Absatz 2 genannten Personen an einem 
Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Ge-
brauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter 
oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in 
Betrieb gesetzt wird. 

Falls im Rahmen und Umfang dieses Vertrages eine abweichende Rege-
lung getroffen wurde, gilt dieser Ausschluss insoweit nicht. 

10.15 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- 
oder Raumfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer 
eines Luft- oder Raumfahrzeuges in Anspruch genommen werden. 

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das 
auch für alle anderen Versicherten. 

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden durch 
Luft- oder Raumfahrzeuge aus 

■ der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von 
Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- oder Raumfahr-
zeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder 
Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge be-
stimmt waren; 

■ Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Re-
paratur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren 
Teilen. 

10.16 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) richten, die den Scha-
den dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen 
oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen 
oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

10.17 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) richten, die den Scha-
den dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Herstel-
ler gegebenen oder nach dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtli-
nien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßige Kontrol-
len, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparatu-
ren bewusst nicht ausführen. 

10.18 durch Bergbaubetrieb im Sinne des Bundesberggesetz. 

10.19 die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Hand-
lungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder un-
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mittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das 
Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare 
Naturkräfte ausgewirkt haben. 

10.20 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen 
richten, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben. 

10.21 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen 
richten, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis 
von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 

■ Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 

■ Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben 

10.22 soweit diese Pflichten oder Ansprüche auf Grund vertraglicher 
Vereinbarung oder Zusage über die gesetzliche Verpflichtung des Versi-
cherungsnehmers hinausgehen. 

10.23 die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von 
ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. Es besteht Ver-
sicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 

10.24 durch den Betrieb von Kernenergieanlagen. 

11 Versicherungssumme / Maximierung / Serienschadenklausel / 
Selbstbehalt 

11.1 Die Versicherungssumme entspricht der Höhe der vertraglich ver-
einbarten Versicherungssumme. 

Diese Versicherungssumme bildet gleichzeitig die Höchstersatzleistung für 
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

11.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die angegebe-
ne Versicherungssumme die Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. 
Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere 
entschädigungs- oder ersatzpflichtige Personen erstreckt. Sämtliche Kos-
ten gemäß Ziffer 5 werden auf die Versicherungssumme angerechnet. 

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versiche-
rungsfälle 

■ dieselbe Einwirkung auf die Umwelt, 

■ mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende Einwir-
kungen auf die Umwelt, 

■ mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende Einwir-
kungen auf die Umwelt, wenn zwischen 

■ den gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und 
zeitlicher Zusammenhang besteht, oder 

■ die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Mängeln 

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als einge-
treten gilt. 

11.3 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von den 
gemäß Ziffer 5 und Ziffer 9 versicherten Kosten 10 %, mindestens 
250 EUR, höchstens 2.500 EUR, selbst zu tragen. Der Versicherer ist auch 
in diesen Fällen zur Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung und zur Ab-
wehr unberechtigter Inanspruchnahme verpflichtet. 

11.4 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines An-
spruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten 
des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der 
Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Kosten gemäß Ziffer 5 und 
Zinsen nicht aufzukommen. 

11.5 Kumulklausel 
11.5.1 Beruhen mehrere Versicherungsfälle auf derselben Ursache und 
besteht für einen Teil (oder mehrere) dieser Versicherungsfälle Versiche-
rungsschutz über die Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung2 (Bau-
stein A) und/oder über einen anderen Teil (oder mehrere) über die Um-
welthaftpflichtversicherung (Baustein B) und/oder für einen weiteren Teil 
oder mehrere) über die Ökoschutzversicherung (Baustein C), so liegt ein 
Kumulfall vor, wenn mindestens zwei dieser Bausteine betroffen sind. 

                                                
2 bzw. gewerbliche Haus- und Grundbesitzer- sowie Bauherren-
Haftpflichtversicherung 

11.5.2 Im Kumulfall besteht für jeden dieser Versicherungsfälle Versiche-
rungsschutz nur im Rahmen der für den jeweiligen Baustein vereinbarten 
Versicherungssummen unter Berücksichtigung einer Gesamtleistung des 
Versicherers für derartige Kumulfälle von höchstens 12.000.000 EUR. 

11.5.3 Im Kumulfall gelten die Versicherungsfälle als in dem Zeitpunkt 
eingetreten, in dem der erste Versicherungsfall eingetreten ist. 

11.5.4 Ist für den Versicherungsfall sowohl in der Betriebs-/Berufshaft-
pflichtversicherung, der Umwelthaftpflichtversicherung als auch in der 
Ökoschutzversicherung ein Selbstbehalt vereinbart, kommt im Kumulfall 
der höchste der Selbstbehalte zur Anwendung. Ist nur für einen Baustein 
ein Selbstbehalt vereinbart, kommt dieser zur Anwendung. 

11.5.5 Die vorstehenden Regelungen finden auch Anwendung, sofern für 
die Umwelthaftpflichtversicherung bzw. Ökoschutzversicherung eigen-
ständige Verträge bestehen. 

12 Nachhaftung 
12.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder 
dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch Kündigung des 
Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Versiche-
rungsschutz für solche Umweltschäden weiter, die während der Wirksam-
keit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendi-
gung des Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit fol-
gender Maßgabe: 

■ Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom Zeit-
punkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses angerechnet. 

■ Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit 
im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses gel-
tenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauch-
ten Teils der Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in dem 
das Versicherungsverhältnis endet. 

12.2 Die Regelung der Ziffer 12.1 gilt für den Fall entsprechend, dass 
während der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses ein versichertes Risi-
ko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Weg-
falls des versicherten Risikos abzustellen ist. 

13 Versicherungsfälle im Ausland  
13.1 Versichert sind abweichend von Ziffer 10.6 im Umfang dieses Ver-
sicherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle, 

■ die auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anlage oder eine Tä-
tigkeit im Inland im Sinne von Ziffer 1.1.1 bis 1.1.5 zurückzuführen 
sind. Dies gilt für Tätigkeiten im Sinne der Ziffer 1.1.2 und 1.1.3 
nur, wenn die Anlagen oder Teile oder Erzeugnisse nicht ersichtlich 
für das Ausland bestimmt waren; 

■ aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstel-
lungen und Messen, gemäß Ziffer 1.1.1. 

Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziffer 1.1 auch für 
Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer 
EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang 
der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten. 

13.2 Nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung sind versichert im Um-
fang dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-Umwelt-
haftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle, 

13.2.1 die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen oder 
Teilen im Sinne von Ziffer 1.1.3 oder Erzeugnisse im Sinne von Zif-
fer 1.1.2 zurückzuführen sind, wenn die Anlagen oder Teile oder Erzeug-
nisse ersichtlich für das Ausland bestimmt waren; 

13.2.2 die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von 
Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziffer 1.1.3 zurückzuführen sind, wenn 
diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen; 

13.2.3 die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung, Wartung 
oder sonstige Tätigkeiten gemäß Ziffer 1.1.1 zurückzuführen sind, wenn 
diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen. 

13.3 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung für im Ausland 
belegener Anlagen oder Betriebsstätten, z. B. Produktions- oder Vertriebs-
niederlassungen, Läger und dergleichen. 

13.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion an-
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gehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeit-
punkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen 
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung 

14 Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angege-
benen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmali-
gen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 15.1 zahlt. Der in Rechnung 
gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer, die der Versicherungs-
nehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

15 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger 
Beitrag 

15.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf 
von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Bei-
trag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags. 

15.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 
nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versi-
cherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten 
hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist 
der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch 
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge 
der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat. 

15.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 
nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange 
der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht 
zu vertreten hat. 

16 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag  
16.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am 
Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein 
oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt. 

16.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versiche-
rungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete 
Zahlung nicht zu vertreten hat. 

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstan-
denen Schadens zu verlangen. 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist 
bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung 
ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach 
den Ziffer 16.3 und 16.4 mit dem Fristablauf verbunden sind. 

16.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch 
mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung 
kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach 
Ziffer 16.2 Absatz 3 darauf hingewiesen wurde. 

16.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch 
mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der 
Zahlungsaufforderung nach Ziffer 16.2 Absatz 3 darauf hingewiesen hat. 

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach 
innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. 
Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der 
Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

17 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung  
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zah-
lung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen 
werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung 
nicht widerspricht. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers 
vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch 

rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen 
Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungs-
nehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der Versiche-
rungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht 
eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung 
außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungs-
nehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom 
Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist. 

18 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch aus-
stehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der 
Zahlung einer Rate im Verzug ist. 

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung 
verlangen. 

19 Beitragsregulierung 
19.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob 
und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den früheren 
Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hin-
weis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des 
Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des 
Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in 
dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrich-
tigkeit der Angaben kein Verschulden trifft. 

19.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder 
sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Verände-
rung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken 
jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versiche-
rer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unter-
schritten werden. 

19.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, 
kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen 
waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rech-
nung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben nachträglich 
gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungs-
nehmer zuviel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Anga-
ben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten 
Beitrages erfolgten. 

19.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf 
Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre. 

20 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit 
durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil 
des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz 
bestanden hat. 

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 

21 Dauer und Ende des Vertrages 
21.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit 
abgeschlossen. 

21.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätes-
tens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung zugegangen ist. 

21.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Ver-
trag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

21.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag 
schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres 
gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegan-
gen sein. 

22 Wegfall des versicherten Risikos 
Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt 
die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Bei-
trag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser Risi-
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ken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom 
Wegfall Kenntnis erlangt. 

23 Kündigung nach Versicherungsfall 
23.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 

■ vom Versicherer eine Zahlung von Sanierungskosten geleistet 
wurde oder 

■ dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versi-
cherungsschutz fallenden Anspruch auf Erstattung der Kosten für 
Sanierungsmaßnahmen/Pflichten gerichtlich zugestellt wird. 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform spätestens einen 
Monat nach der Zahlung von Sanierungskosten oder der Zustellung der 
Klage zugegangen sein. 

23.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort 
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer 
kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, 
spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam 
wird. 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam. 

24 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 
24.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Ökoschutz-Basisversicherung 
besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des Versiche-
rungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem 
Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein. 
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines 
Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten 
übernommen wird. 

24.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 

■ durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von 
einem Monat, 

■ durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wir-
kung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode 

in Textform gekündigt werden. 

24.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 

■ der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt 
an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den Dritten Kenntnis 
erlangt; 

■ der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang aus-
übt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von 
dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der Versi-
cherung Kenntnis erlangt. 

24.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Ver-
sicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis nicht gekündigt, 
haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte für den Versiche-
rungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner. 

24.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch 
anzuzeigen. 

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versi-
cherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach 
dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen 
müssen, und der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag 
mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versiche-
rungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in 
dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, 
wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem Kündigungsrecht 
keinen Gebrauch gemacht hat. 

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht 
weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt 
war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. 

25 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder 
Erlass von Rechtsvorschriften 

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender 
oder Erlass neuer Rechtsvorschriften (siehe Ziffer 6.3) ist der Versicherer 

berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht 
innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem 
der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 

26 Mehrfachversicherung 
26.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren 
Versicherungsverträgen versichert ist. 

26.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass 
der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des später 
geschlossenen Vertrages verlangen. 

26.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer 
es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von der Mehr-
fachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeit-
punkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem 
Versicherer zugeht. 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

27 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 

27.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche 
Umstände 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung 
dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach 
denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss 
des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt 
zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme 
der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss 
des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem 
vereinbarten Inhalt abzuschließen.  

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der 
Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon 
Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen. 

27.2 Rücktritt 
(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen 
Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag zu-
rückzutreten. 

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder unvoll-
ständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. 

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung 
der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er 
den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand 
weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht 
aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzei-
gepflicht arglistig verletzt hat. 

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirk-
samwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

27.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verlet-
zung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässig-
keit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat in Textform kündigen. 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätte. 

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen 
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Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf 
Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der 
Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die 
anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % 
oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos 
kündigen. 

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 27.2 und 27.3 zustehenden 
Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist be-
ginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeige-
pflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis er-
langt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er 
darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung ab-
geben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist. 

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffer 27.2 und 27.3 nur zu, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffer 27.2 und 27.3 genannten 
Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder 
die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

27.4 Anfechtung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 
anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versiche-
rer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

28 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf 
Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. 
Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen 
Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt 
hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend. 

29 Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines Umweltschadens 
und nach Eintritt eines solchen 

29.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich nach 
Kenntnis durch den Versicherungsnehmer anzuzeigen, auch wenn noch 
keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben wurden. 

29.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versicherer je-
weils unverzüglich und umfassend zu informieren über: 

■ seine ihm gemäß § 4 Umweltschadensgesetz obliegende Informa-
tion an die zuständige Behörde, 

■ behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung 
eines Umweltschadens gegenüber dem Versicherungsnehmer, 

■ die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstan-
denen Aufwendungen zur Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung 
eines Umweltschadens, 

■ den Erlass eines Mahnbescheids, 

■ eine gerichtliche Streitverkündung, 

■ die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtli-
chen Verfahrens. 

29.3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwen-
dung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers 
sind zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er 
hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte 
zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unter-
stützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbei-
tung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür ange-
forderten Schriftstücke übersandt werden. 

29.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden 
sind unverzüglich mit dem Versicherer abzustimmen. 

29.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusam-
menhang mit Umweltschäden muss der Versicherungsnehmer fristgemäß 
Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer 
Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 

29.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren we-
gen eines Umweltschadens hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer 
die Führung des Verfahrens zu überlassen. Im Falle des gerichtlichen 
Verfahrens beauftragt der Versicherer einen Rechtsanwalt im Namen des 
Versicherungsnehmers. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt 
Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angefor-
derten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

30 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 
30.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem 
Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann 
der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der 
Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kün-
digungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Oblie-
genheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit be-
ruhte. 

30.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, ver-
liert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei 
Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Aus-
kunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob 
fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursäch-
lich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit 
arglistig verletzt hat. 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versi-
cherer ein ihm nach Ziffer 30.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt. 

Weitere Bestimmungen 

31 Mitversicherte Personen 
31.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Ansprüche gegen andere 
Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden 
Bestimmungen auf die Versicherten entsprechend anzuwenden. Die Best-
immungen der Ziffer 7 gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Per-
son eines Versicherten entsteht. 

31.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht aus-
schließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Versicherten 
für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 

32 Abtretungsverbot 
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne 
Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden. 
Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig. 

33 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 
33.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen 
sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versiche-
rungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Ge-
schäftsstelle gerichtet werden. 

33.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem 
Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte An-
schrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als 
zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung 
des Versicherungsnehmers. 

33.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewer-
bebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung die Bestimmungen der Ziffer 33.2 entsprechende Anwen-
dung. 
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34 Verjährung 
34.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschrif-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

34.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem 
Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem 
Anspruchsteller in Textform zugeht. 

35 Zuständiges Gericht 
35.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicher-
ers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht 
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

35.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen 
aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, 
das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort 
seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsneh-
mer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch 
nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das 
gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesell-
schaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine 
eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist. 

35.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer 
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag 
zuständigen Niederlassung. 

36 Anzuwendendes Recht 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

II ÖSV-Zusatzbaustein 1 
Falls besonders vereinbart, gilt: 

1 Abweichend von Ziffer I 10.1 besteht im Rahmen und Umfang dies-
es Vertrages Versicherungsschutz auch für Pflichten oder Ansprüche we-
gen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 

■ an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die sich auf 
Grundstücken einschließlich Gewässern befinden, die im Eigentum 
des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, 
geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren. 

■ an Boden, der im Eigentum des Versicherungsnehmers steht, stand 
oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen ist oder 
war, soweit von diesem Boden Gefahren für die menschliche Ge-
sundheit ausgehen. 

Für darüber hinausgehende Pflichten oder Ansprüche für Schäden 
an diesen Böden kann Versicherungsschutz im Rahmen und Um-
fang dieses Vertrages und der Ziffer III (Zusatzbaustein 2) verein-
bart werden. 

■ an Gewässern (nicht jedoch Grundwasser), die im Eigentum des 
Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, ge-
least, gepachtet oder geliehen sind oder waren. 

Soweit es sich hierbei um Grundstücke, Böden oder Gewässer handelt, die 
vom Versicherungsnehmer gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind 
oder waren, findet Ziffer I 1.1 letzter Absatz dann keine Anwendung, 
wenn der Versicherungsnehmer von einer Behörde in Anspruch genom-
men wird. Das gleiche gilt, wenn er von einem sonstigen Dritten auf Er-
stattung der diesem auf der Grundlage des Umweltschadensgesetzes 
entstandenen Kosten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen pri-
vatrechtlichen Inhalts in Anspruch genommen wird. 

Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die im Versiche-
rungsschein deklarierten Grundstücke. 

Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versiche-
rungsverhältnisses erwirbt oder in Besitz nimmt, besteht abweichend von 
Ziffer I 6 und Ziffer I 7 kein Versicherungsschutz. 

2 Falls besonders vereinbart, besteht abweichend von Ziffer I 10.2 
Versicherungsschutz auch für Pflichten oder Ansprüche wegen Umwelt-
schäden gemäß Umweltschadensgesetz am Grundwasser. 

3 Nicht versicherte Tatbestände 
Zusatzbaustein Anwendung. Falls im Versicherungsschein oder seinen 
Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gilt: 

Nicht versichert sind: 

3.1 Kosten aus der Dekontamination von Erdreich infolge eines auf 
Grundstücken, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, stan-
den oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder 
waren, eingetretenen Brandes, Blitzschlages, einer Explosion, eines An-
pralls oder Absturzes eines Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung. 
Dies umfasst auch die Untersuchung oder den Austausch von Erdreich, 
ebenso den Transport von Erdreich in eine Deponie und die Ablagerung 
oder Vernichtung von Erdreich. 

Versicherungsschutz für derartige Kosten kann ausschließlich über eine 
entsprechende Sach-/Feuerversicherung vereinbart werden. 

3.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die von unterirdischen 
Abwasseranlagen ausgehen. 

3.3 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, für die der Versiche-
rungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruch-
en kann. 

4 Versicherungssummen / Maximierung / Selbstbehalt 
Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleistung betragen im 
Rahmen der gemäß Ziffer I 11 vereinbarten Versicherungssumme, maxi-
mal jedoch 1.000.000 EUR. 

Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von den gemäß 
Ziffer I 5 und Ziffer I 9 versicherten Kosten 10 %, mindestens 1.000 EUR, 
höchstens 10.000 EUR, selbst zu tragen. 

Der Versicherer ist auch in diesen Fällen zur Prüfung der gesetzlichen 
Verpflichtung und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme verpflich-
tet. 

III ÖSV-Zusatzbaustein 2 
Falls besonders vereinbart, gilt: 

1 Abweichend von Ziffer I 10.1 und über den Umfang des Zusatzbau-
steins 1 der Ziffer II hinaus besteht im Rahmen und Umfang dieses Ver-
trages Versicherungsschutz für weitergehende Pflichten oder Ansprüche 
zur Sanierung des Bodens wegen schädlicher Bodenveränderungen gemäß 
Bundesbodenschutzgesetz, wenn der Versicherungsnehmer Eigentümer, 
Mieter, Leasingnehmer, Pächter oder Entleiher des Bodens und Verursa-
cher des Schadens ist oder war. 

Versicherungsschutz besteht ausschließlich für solche Bodenveränder-
ungen, die unmittelbare Folge einer plötzlichen und unfallartigen, während 
der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eingetretenen Störung des 
bestimmungsgemäßen Betriebes des Versicherungsnehmers sind. Zif-
fer I 3.2 findet keine Anwendung. 

Soweit der Versicherungsnehmer Mieter, Leasingnehmer, Pächter oder 
Entleiher des Bodens ist oder war, findet Ziffer I 1.1 letzter Absatz keine 
Anwendung. 

Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die im Versiche-
rungsschein deklarierten Grundstücke. 

Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versiche-
rungsverhältnisses erwirbt oder in Besitz nimmt, besteht abweichend von 
Ziffer I 6 und Ziffer I 7 kein Versicherungsschutz. 

2 Versicherte Kosten 
In Ergänzung zu Ziffer I 5.2 sind die dort genannten Kosten für die Sanie-
rung von Schädigungen des Bodens auch dann mitversichert, soweit von 
diesem Boden keine Gefahren für die menschliche Gesundheit ausgehen. 

Versichert sind diese Kosten jedoch nur, sofern sie der Versicherungs-
nehmer nach einer Betriebsstörung 

■ aufgrund behördlicher Anordnung aufwenden musste oder 

■ diese Kosten nach Abstimmung mit dem Versicherer aufgewendet 
wurden. 
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3 Nicht versicherte Tatbestände 
3.1 Nicht versichert sind Kosten im Sinne von Ziffer 2, soweit die Schä-
digung des Bodens des Versicherungsnehmers Folge einer Betriebsstörung 
beim Dritten ist. 

3.2 Die in Ziffer I und II genannten Ausschlüsse finden auch für diesen 
Zusatzbaustein Anwendung. 

4 Versicherungssummen / Maximierung / Selbstbehalt 
Versicherungsschutz besteht im Rahmen der unter Ziffer II (Zusatzbau-
stein 1) vereinbarten Versicherungssumme und Jahreshöchstersatzleistung. 

Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von den gemäß 
Ziffer I 5 und Ziffer I 9 versicherten Kosten 10 %, mindestens 2.500 EUR, 
höchstens 25.000 EUR, selbst zu tragen.
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Vertragsbestandteil AZ 120.9 

Generell geltende Vertragsklauseln 
Sanktionsklausel 
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versiche-
rungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien 
direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. 
Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland 
entgegenstehen. 
 
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. 
Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem nicht Rechts-
vorschriften der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutsch-
land entgegenstehen. 
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Erklärung zum Datenschutz 

A Allgemeine Informationen 
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gilt ab dem 25.05.2018 
in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 

Mit der DSGVO werden die Regeln für die Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten vereinheitlicht. Dadurch wird der Schutz von personenbe-
zogenen Daten insgesamt sichergestellt und der freie Datenverkehr inner-
halb der Europäischen Union gewährleistet. 

Die neuen Vorschriften der DSGVO sehen insbesondere ein hohes Maß an 
Transparenz bei der Datenverarbeitung und umfassende Rechte der betrof-
fenen Personen vor. 

Informationen zum Datenschutz finden Sie auch im Internet unter: 
www.alte-leipziger.de/datenschutz. 

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie als unseren Versicherten über 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die ALTE 
LEIPZIGER und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden 
Rechte. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
ALTE LEIPZIGER Versicherung AG, Alte Leipziger-Platz 1, 61440 
Oberursel, Telefon: 06171 66 02 
E-Mail-Adresse: sach@alte-leipziger.de 

Der Datenschutzbeauftragte ist gemäß DSGVO nicht der Verantwortliche 
für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Die Beantwortung 
datenschutzrechtlicher Fragen erfolgt in der Regel in Zusammenarbeit mit 
den für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zuständigen Mitarbei-
tern. Sie erreichen unser Datenschutzmanagement bzw. Datenschutzbeauf-
tragten per Post unter der genannten Adresse mit dem Zusatz „Daten-
schutzbeauftragter“ oder per E-Mail unter: datenschutz@alte-leipziger.de. 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versiche-
rungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. 
Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für 
den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versiche-
rungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für die 
Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im Internet unter 
www.alte-leipziger.de/code-of-conduct abrufen. 

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von 
Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages und 
zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der 
Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchfüh-
rung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstel-
lung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob 
ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist. 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist 
ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstel-
lung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung 
neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten 
aller mit uns bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der 
gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich 
einer Vertragsanpassung, -ergänzung, für Kulanzentscheidungen oder für 
umfassende Auskunftserteilungen. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für 
vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Artikel 6 Absatz 1 b) 
DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten 
(z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Lebensversicherungsver-
trages) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Artikel 9 
Absatz 2 a) i. V. m. Artikel 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit 
diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Artikel 9 Ab-
satz 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder 
von Dritten zu wahren (Artikel 6 Absatz 1 f) DSGVO). Dies kann insbe-
sondere erforderlich sein: 

 zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 

 zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für 
andere Produkte der Unternehmen des ALTE LEIPZIGER – 
HALLESCHE Konzern sowie für Markt- und Meinungsumfragen, 

 zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen 
wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versiche-
rungsmissbrauch hindeuten können. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfül-
lung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, 
handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer 
Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in 
diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Artikel 6 
Absatz 1 c) DSGVO. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten 
Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen darüber zuvor informieren. 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Rückversicherer: 
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versiche-
rungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre 
Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer zu übermitteln, 
damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungs-
fall machen kann. 

Über die Übermittlung Ihrer Gesundheitsdaten an Rückversicherungen 
werden Sie durch die ALTE LEIPZIGER unterrichtet und um Einwilli-
gung gebeten. 

Vermittler: 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler 
betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur 
Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und Leis-
tungsdaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie 
betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung 
und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangele-
genheiten benötigen. 

Datenverarbeitung im ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE Konzern: 
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unseres Konzerns nehmen 
bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die im Konzern verbundenen 
Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen 
Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen des Konzerns besteht, 
können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, 
für den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbei-
tung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral 
durch ein Unternehmen des Konzerns verarbeitet werden. In unserer 
Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten 
Datenverarbeitung teilnehmen. 

Externe Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen 
Pflichten zum Teil externer Dienstleister. 

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleis-
ter, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, 
können Sie der Übersicht im Anhang sowie in der jeweils aktuellen Versi-
on auf unserer Internetseite entnehmen unter 
www.alte-leipziger.de/dienstleisterliste. 

Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere 
Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher 
Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden 
oder Strafverfolgungsbehörden). 

Dauer der Datenspeicherung 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben ge-
nannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, 
dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der 
Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden können 
(gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem 
speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich 
verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten 
ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenord-
nung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis 
zu zehn Jahre nach Beendigung des Vertrages. 
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Betroffenenrechte 
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimm-
ten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten 
verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verar-
beitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereit-
gestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zustehen. 

Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, 
können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer 
besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbei-
tung sprechen. 

Beschwerderecht 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben ge-
nannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehör-
de zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, 
Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden 

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 
Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem 
(HIS) der informa HIS GmbH zur Unterstützung der Risikobeurteilung im 
Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie 
bei der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Aus-
tausch bestimmter personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich. 
Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Hin-
weisen zum HIS (Abschnitt B). 

Datenaustausch mit früheren Versicherern 

Um die Angaben des Versicherungsnehmers bei Abschluss des Versiche-
rungsvertrages (z. B. zur Mitnahme eines Schadenfreiheitsrabattes in der 
Kfz-Haftpflichtversicherung) bzw. die Angaben des Versicherungsneh-
mers bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergän-
zen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von 
personenbezogenen Daten mit dem vom Versicherungsnehmer im Antrag 
benannten früheren Versicherer erfolgen. 

Bonitätsauskünfte 

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, 
fragen wir bei der SCHUFA Holding AG (Privatschutz, Gewerbe) oder bei 
der infoscore Consumer Data GmbH (Kraftfahrt) Informationen zur Beur-
teilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens ab. Nähere Informationen 
dazu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt C (SCHUFA), dem Abschnitt D 
(infoscore) bzw. dem Abschnitt E (Creditreform). 

B Hinweis- und Informationssystem (HIS) 

Information über den Datenaustausch mit der informa HIS GmbH 
auf Grundlage der Artikel 13 und 14 DSGVO 
Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir bei Abschluss 
eines Versicherungsvertrages oder im Rahmen der Schadenbearbeitung 
Daten zum Versicherungsobjekt (Fahrzeugidentifikationsdaten oder Ad-
resse des Gebäudes) sowie Angaben zu Ihrer Person (Name, Vorname, 
Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften) an die informa HIS GmbH 
übermitteln (HIS-Anfrage) können. Die informa HIS GmbH überprüft 
anhand dieser Daten, ob zu Ihrer Person und/oder zu Ihrem Versiche-
rungsobjekt im »Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirt-
schaft« (HIS) Informationen gespeichert sind, die auf ein erhöhtes Risiko 
oder Unregelmäßigkeiten in einem Versicherungsfall hindeuten können. 
Solche Informationen können nur aufgrund einer früheren Meldung eines 
Versicherungsunternehmens an das HIS vorliegen (HIS-Einmeldung), über 
die Sie ggf. von dem einmeldenden Versicherungsunternehmen gesondert 
informiert worden sind. Daten, die aufgrund einer HIS-Einmeldung im 
HIS gespeichert sind, werden von der informa HIS GmbH an uns, das 
anfragende Versicherungsunternehmen, übermittelt. 

Nähere Informationen zum HIS finden Sie auf folgenden Internetseiten: 
www.informa-his.de. 

Zwecke der Datenverarbeitung der informa HIS GmbH 
Die informa HIS GmbH betreibt als datenschutzrechtlich Verantwortliche 
das Hinweis- und Informationssystem HIS der Versicherungswirtschaft. 
Sie verarbeitet darin personenbeziehbare Daten, um die Versicherungs-
wirtschaft bei der Bearbeitung von Versicherungsanträgen und -schäden zu 
unterstützen. Es handelt sich bei diesen Daten um Angaben zu erhöhten 
Risiken oder um Auffälligkeiten, die auf Unregelmäßigkeiten (z. B. Mehr-
fachabrechnung eines Versicherungsschadens bei verschiedenen Versiche-
rungsunternehmen) hindeuten können. 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
Die informa HIS GmbH verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundla-
ge des Artikel 6 Absatz 1 f DSGVO. Dies ist zulässig, soweit die Verarbei-
tung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder 
eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte 
und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbe-
zogener Daten erfordern, überwiegen. 

Die informa HIS GmbH selbst trifft keine Entscheidungen über den Ab-
schluss eines Versicherungsvertrages oder über die Regulierung von 
Schäden. Sie stellt den Versicherungsunternehmen lediglich die Informati-
onen für die diesbezügliche Entscheidungsfindung zur Verfügung. 

Herkunft der Daten der informa HIS GmbH 
Die Daten im HIS stammen ausschließlich von Versicherungsunterneh-
men, die diese in das HIS einmelden. 

Kategorien der personenbezogenen Daten 
Basierend auf der HIS-Anfrage oder der HIS-Einmeldung eines Versiche-
rungsunternehmens werden von der informa HIS GmbH – abhängig von 
der Versicherungsart bzw. -sparte – die Daten der Anfrage oder Einmel-
dung mit den dazu genutzten personenbezogenen Daten (Name, Vorname, 
Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften) bzw. Informationen zum 
Versicherungsobjekt (z. B. Fahrzeug- bzw. Gebäudeinformationen) sowie 
das anfragende oder einmeldende Versicherungsunternehmen gespeichert. 
Bei einer HIS-Einmeldung durch ein Versicherungsunternehmen, über die 
Sie gegebenenfalls von diesem gesondert informiert werden, speichert die 
informa HIS GmbH erhöhte Risiken oder Auffälligkeiten, die auf Unre-
gelmäßigkeiten hindeuten können, sofern solche Informationen an das HIS 
gemeldet wurden. In der Versicherungssparte Leben können dies z. B. 
Informationen zu möglichen Erschwernissen (ohne Hinweis auf Gesund-
heitsdaten) und Versicherungssumme/Rentenhöhe sein. Zu Fahrzeugen 
sind ggf. z. B. Totalschäden, fiktive Abrechnungen oder Auffälligkeiten 
bei einer früheren Schadenmeldung gespeichert. Gebäudebezogene Daten 
sind Anzahl und Zeitraum geltend gemachter Gebäudeschäden. 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Empfänger sind ausschließlich Versicherungsunternehmen mit Sitz oder 
Niederlassung in Deutschland sowie im Einzelfall im Rahmen von Ermitt-
lungsverfahren staatliche Ermittlungsbehörden. 

Dauer der Datenspeicherung 
Die informa HIS GmbH speichert Informationen über Personen gemäß 
Artikel 17 Absatz 1 lit. a) DSGVO nur für eine bestimmte Zeit. 

Angaben über HIS-Anfragen werden taggenau nach zwei Jahren gelöscht. 

Für die Speicherfristen bei HIS-Einmeldungen gilt: 
 Personenbezogene Daten (Name, Adresse und Geburtsdatum) sowie 

Fahrzeug- und Gebäudedaten werden am Ende des vierten Kalender-
jahres nach erstmaliger Speicherung gelöscht. Sofern in dem genann-
ten Zeitraum eine erneute Einmeldung zu einer Person erfolgt, führt 
dies zur Verlängerung der Speicherung der personenbezogenen Daten 
um weitere vier Jahre. Die maximale Speicherdauer beträgt in diesen 
Fällen 10 Jahre. 

Betroffenenrechte 
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf 
Löschung sowie auf Einschränkung der Verarbeitung. Diese Rechte nach 
Artikel 15 bis 18 DSGVO können gegenüber der informa HIS GmbH 
unter der unten genannten Adresse geltend gemacht werden. Darüber hi-
naus besteht die Möglichkeit, sich an die für die informa HIS GmbH zu-
ständige Aufsichtsbehörde – Der Hessische Beauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden – 
zu wenden. Hinsichtlich der Meldung von Daten an das HIS ist die für das 
Versicherungsunternehmen zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde 
zuständig. 
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Nach Artikel 21 Absatz 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus 
Gründen, die sich aus der besonderen Situation der betroffenen Per-
son ergeben, unter der unten genannten Adresse widersprochen 
werden. 

Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die informa HIS GmbH zu Ihrer 
Person, zu Ihrem Fahrzeug oder zu Ihrem Gebäude gespeichert hat und an 
wen welche Daten übermittelt worden sind, teilt Ihnen die informa HIS 
GmbH dies gerne mit. Sie können dort unentgeltlich eine sog. Selbstaus-
kunft anfordern. Wir bitten Sie, zu berücksichtigen, dass die informa HIS 
GmbH aus datenschutzrechtlichen Gründen keinerlei telefonische Aus-
künfte erteilen darf, da eine eindeutige Identifizierung Ihrer Person am 
Telefon nicht möglich ist. Um einen Missbrauch durch Dritte zu vermei-
den, benötigt die informa HIS GmbH folgende Angaben von Ihnen: 

 Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum 

 Aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) sowie 
ggf. Voranschriften der letzten fünf Jahre 

 Ggf. FIN des Fahrzeugs. Bei Anfragen zum Fahrzeug ist die Beifü-
gung einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II zum 
Nachweis der Haltereigenschaft erforderlich. 

 Bei Anfragen zum Gebäude ist die Beifügung des letzten Versiche-
rungsscheins oder eines sonstigen Dokuments erforderlich, das das 
Eigentum belegt (z. B. Kopie des Grundbuchauszugs oder Kaufver-
trags). 

Wenn Sie – auf freiwilliger Basis – eine Kopie Ihres Ausweises (Vorder- 
und Rückseite) beifügen, erleichtern Sie der informa HIS GmbH die 
Identifizierung Ihrer Person und vermeiden damit mögliche Rückfragen. 
Sie können die Selbstauskunft auch via Internet unter: www.infoma-
HIS.de/selbstauskunft/ bei der informa HIS GmbH beantragen. 

Kontaktdaten des Unternehmens und des Datenschutzbeauftragten 
Informa HIS GmbH, Kreuzberger Ring 68, 65205 Wiesbaden, 
Telefon: 0611/880870-0 

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der informa HIS GmbH ist zudem 
unter der o. a. Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz, oder per E-Mail 
unter folgender Adresse erreichbar: datenschutz@informa-his.de. 

C SCHUFA 

Information gemäß Artikel 14 DSGVO 

1. Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle sowie des 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, 
Telefon: +49 (0) 6 11-92 78 0 

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der SCHUFA ist unter der o. g. 
Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz oder per E-Mail unter 
datenschutz@schufa.de erreichbar. 

2. Datenverarbeitung durch die SCHUFA 

2.1 Zwecke der Datenverarbeitung und berechtigte Interessen, die 
von der SCHUFA oder einem Dritten verfolgt werden 

Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten, um berechtigten Em-
pfängern Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürli-
chen und juristischen Personen zu geben. Hierzu werden auch Scorewerte 
errechnet und übermittelt. Sie stellt die Informationen nur dann zur Verfü-
gung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft 
dargelegt wurde und eine Verarbeitung nach Abwägung aller Interessen 
zulässig ist. Das berechtigte Interesse ist insbesondere vor Eingehung von 
Geschäften mit finanziellem Ausfallrisiko gegeben. Die Kreditwürdig-
keitsprüfung dient der Bewahrung der Empfänger vor Verlusten im Kre-
ditgeschäft und eröffnet gleichzeitig die Möglichkeit, Kreditnehmer durch 
Beratung vor einer übermäßigen Verschuldung zu bewahren. Die Verar-
beitung der Daten erfolgt darüber hinaus zur Betrugsprävention, Seriosi-
tätsprüfung, Geldwäscheprävention, Identitäts- und Altersprüfung, An-
schriftenermittlung, Kundenbetreuung oder Risikosteuerung sowie der 
Tarifierung oder Konditionierung. Über etwaige Änderungen der Zwecke 
der Datenverarbeitung wird die SCHUFA gemäß Artikel 14 Absatz 4 
DSGVO informieren. 

2.2 Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung 
Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage der Be-
stimmungen der Datenschutz-Grundverordnung. Die Verarbeitung erfolgt 

auf Basis von Einwilligungen sowie auf Grundlage des Artikels 6 Absatz 1 
Buchstabe f DSGVO, soweit die Verarbeitung zur Wahrung der berechtig-
ten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist und 
nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. 
Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertrags-
partner widerrufen werden. Dies gilt auch für Einwilligungen, die bereits 
vor Inkrafttreten der DSGVO erteilt wurden. Der Widerruf der Einwilli-
gung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten 
personenbezogenen Daten. 

2.3 Herkunft der Daten 
Die SCHUFA erhält ihre Daten von ihren Vertragspartnern. Dies sind im 
europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren 
Drittländern (sofern zu diesen ein entsprechender Angemessenheitsbe-
schluss der Europäischen Kommission existiert) ansässige Institute, Fi-
nanzunternehmen und Zahlungsdienstleister, die ein finanzielles Ausfallri-
siko tragen (z. B. Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Kreditkar-
ten-, Factoring- und Leasingunternehmen) sowie weitere Vertragspartner, 
die zu den unter Ziffer 2.1 genannten Zwecken Produkte der SCHUFA 
nutzen, insbesondere aus dem (Versand-)Handels-, eCommerce-, Dienst-
leistungs-, Vermietungs-, Energieversorgungs-, Telekommunikations-, 
Versicherungs-, oder Inkassobereich. Darüber hinaus verarbeitet die 
SCHUFA Informationen aus allgemein zugänglichen Quellen wie öffentli-
chen Verzeichnissen und amtlichen Bekanntmachungen (Schuldnerver-
zeichnisse, Insolvenzbekanntmachungen). 

2.4 Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 
(Personendaten, Zahlungsverhalten und Vertragstreue) 

 Personendaten, z. B. Name (ggf. auch vorherige Namen, die auf ge-
sonderten Antrag beauskunftet werden), Vorname, Geburtsdatum, 
Geburtsort, Anschrift, frühere Anschriften 

 Informationen über die Aufnahme und vertragsgemäße Durchführung 
eines Geschäftes (z. B. Girokonten, Ratenkredite, Kreditkarten, Pfän-
dungsschutzkonten, Basiskonten) 

 Informationen über unbestrittene, fällige und mehrfach angemahnte 
oder titulierte Forderungen sowie deren Erledigung 

 Informationen zu missbräuchlichem oder sonstigen betrügerischem 
Verhalten wie Identitäts- oder Bonitätstäuschungen 

 Informationen aus öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Be-
kanntmachungen  

 Scorewerte 

2.5 Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Empfänger sind im europäischen Wirtschaftsraum, in der Schweiz sowie 
ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein entsprechender Angemes-
senheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert) ansässige Ver-
tragspartner gemäß Ziffer 2.3. Weitere Empfänger können externe Auf-
tragnehmer der SCHUFA nach Artikel 28 DSGVO sowie externe und 
interne SCHUFA-Stellen sein. Die SCHUFA unterliegt zudem den gesetz-
lichen Eingriffsbefugnissen staatlicher Stellen. 

2.6 Dauer der Datenspeicherung 
Die SCHUFA speichert Informationen über Personen nur für eine be-
stimmte Zeit. 

Maßgebliches Kriterium für die Festlegung dieser Zeit ist die Erforder-
lichkeit. Für eine Prüfung der Erforderlichkeit der weiteren Speicherung 
bzw. die Löschung personenbezogener Daten hat die SCHUFA Regelfris-
ten festgelegt. Danach beträgt die grundsätzliche Speicherdauer von per-
sonenbezogenen Daten jeweils drei Jahre taggenau nach deren Erledigung. 
Davon abweichend werden z. B. gelöscht: 

 Angaben über Anfragen nach zwölf Monaten taggenau 

 Informationen über störungsfreie Vertragsdaten über Konten, die ohne 
die damit begründete Forderung dokumentiert werden (z. B. Girokon-
ten, Kreditkarten, Telekommunikationskonten oder Energiekonten), 
Informationen über Verträge, bei denen die Evidenzprüfung gesetzlich 
vorgesehen ist (z. B. Pfändungsschutzkonten, Basiskonten) sowie 
Bürgschaften und Handelskonten, die kreditorisch geführt werden, 
unmittelbar nach Bekanntgabe der Beendigung. 

 Daten aus den Schuldnerverzeichnissen der zentralen Vollstreckungs-
gerichte nach drei Jahren taggenau, jedoch vorzeitig, wenn der 
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SCHUFA eine Löschung durch das zentrale Vollstreckungsgericht 
nachgewiesen wird 

 Informationen über Verbraucher-/Insolvenzverfahren oder Restschuld-
befreiungsverfahren taggenau drei Jahre nach Beendigung des Insol-
venzverfahrens oder Erteilung der Restschuldbefreiung. In besonders 
gelagerten Einzelfällen kann auch abweichend eine frühere Löschung 
erfolgen. 

 Informationen über die Abweisung eines Insolvenzantrages mangels 
Masse, die Aufhebung der Sicherungsmaßnahmen oder über die Ver-
sagung der Restschuldbefreiung taggenau nach drei Jahren 

 Personenbezogene Voranschriften bleiben taggenau drei Jahre gespei-
chert; danach erfolgt die Prüfung der Erforderlichkeit der fortwähren-
den Speicherung für weitere drei Jahre. Danach werden sie taggenau 
gelöscht, sofern nicht zum Zwecke der Identifizierung eine länger 
währende Speicherung erforderlich ist. 

3. Betroffenenrechte 
Jede betroffene Person hat gegenüber der SCHUFA das Recht auf Aus-
kunft nach Artikel 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Arti-
kel 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO und das 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO. Die 
SCHUFA hat für Anliegen von betroffenen Personen ein Privatkunden 
ServiceCenter eingerichtet, das schriftlich unter SCHUFA Holding AG, 
Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln, telefonisch 
unter +49 (0) 6 11-92 78 0 und über ein Internet-Formular unter 
www.schufa.de erreichbar ist. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 
sich an die für die SCHUFA zuständige Aufsichtsbehörde, den Hessischen 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, zu wenden. Ein-
willigungen können jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner 
widerrufen werden. 

Nach Artikel 21 Absatz 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus 
Gründen, die sich aus der besonderen Situation der betroffenen Per-
son ergeben, widersprochen werden. 

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und ist zu richten an 
SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 
41, 50474 Köln. 

4. Profilbildung (Scoring) 
Die SCHUFA-Auskunft kann um sogenannte Scorewerte ergänzt werden. 
Beim Scoring wird anhand von gesammelten Informationen und Erfahrun-
gen aus der Vergangenheit eine Prognose über zukünftige Ereignisse er-
stellt. Die Berechnung aller Scorewerte erfolgt bei der SCHUFA grund-
sätzlich auf Basis der zu einer betroffenen Person bei der SCHUFA ge-
speicherten Informationen, die auch in der Auskunft nach Artikel 15 
DSGVO ausgewiesen werden. Darüber hinaus berücksichtigt die 
SCHUFA beim Scoring die Bestimmungen § 31 BDSG. Anhand der zu 
einer Person gespeicherten Einträge erfolgt eine Zuordnung zu statistisch-
en Personengruppen, die in der Vergangenheit ähnliche Einträge aufwie-
sen. Das verwendete Verfahren wird als „logistische Regression“ bezeich-
net und ist eine fundierte, seit langem praxiserprobte, mathematisch-
statistische Methode zur Prognose von Risikowahrscheinlichkeiten. 

Folgende Datenarten werden bei der SCHUFA zur Scoreberechnung ver-
wendet, wobei nicht jede Datenart auch in jede einzelne Scoreberechnung 
mit einfließt: Allgemeine Daten (z. B. Geburtsdatum, Geschlecht oder 
Anzahl im Geschäftsverkehr verwendeter Anschriften), bisherige Zah-
lungsstörungen, Kreditaktivität letztes Jahr, Kreditnutzung, Länge Kre-
dithistorie sowie Anschriftendaten (nur wenn wenige personenbezogene 
kreditrelevante Informationen vorliegen). Bestimmte Informationen wer-
den weder gespeichert noch bei der Berechnung von Scorewerten berück-
sichtigt, z. B.: Angaben zur Staatsangehörigkeit oder besondere Katego-
rien personenbezogener Daten wie ethnische Herkunft oder Angaben zu 
politischen oder religiösen Einstellungen nach Artikel 9 DSGVO. Auch 
die Geltendmachung von Rechten nach der DSGVO, also z. B. die Ein-
sichtnahme in die bei der SCHUFA gespeicherten Informationen nach 
Artikel 15 DSGVO, hat keinen Einfluss auf die Scoreberechnung. 

Die übermittelten Scorewerte unterstützen die Vertragspartner bei der Ent-
scheidungsfindung und gehen dort in das Risikomanagement ein. Die 
Risikoeinschätzung und Beurteilung der Kreditwürdigkeit erfolgt allein 
durch den direkten Geschäftspartner, da nur dieser über zahlreiche zusätz-
liche Informationen – zum Beispiel aus einem Kreditantrag - verfügt. Dies 
gilt selbst dann, wenn er sich einzig auf die von der SCHUFA gelieferten 
Informationen und Scorewerte verlässt. Ein SCHUFA-Score alleine ist 
jedenfalls kein hinreichender Grund einen Vertragsabschluss abzulehnen. 

Weitere Informationen zum Kreditwürdigkeitsscoring oder zur Erkennung 
auffälliger Sachverhalte sind unter www.scoring-wissen.de erhältlich. 

D infoscore Consumer data GmbH (»ICD«) 
Information gemäß Artikel 14 DSGVO 

1. Name und Kontaktdaten der ICD (verantwortliche Stelle) sowie 
des betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden 
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der ICD ist unter der o. a. An-
schrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz, oder per E-Mail unter: 
ICD-Datenschutz@experian.com erreichbar. 

2. Zwecke der Datenverarbeitung der ICD 
Die ICD verarbeitet und speichert personenbezogene Daten, um ihren 
Vertragspartnern Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von 
natürlichen und juristischen Personen sowie zur Prüfung der postalischen 
Erreichbarkeit von Personen zu geben. Hierzu werden auch Wahrschein-
lichkeits- bzw. Scoringwerte errechnet und übermittelt. Solche Auskünfte 
sind notwendig und erlaubt, um das Zahlungsausfallrisiko z. B. bei einer 
Kreditvergabe, beim Rechnungskauf oder bei Abschluss eines Versiche-
rungsvertrages vorab einschätzen zu können. Die Datenverarbeitung und 
die darauf basierenden Auskunftserteilungen der ICD dienen gleichzeitig 
der Bewahrung der Auskunftsempfänger vor wirtschaftlichen Verlusten 
und schützen Verbraucher gleichzeitig vor der Gefahr der übermäßigen 
Verschuldung. Die Verarbeitung der Daten erfolgt darüber hinaus zur 
Identitätsprüfung, Betrugsprävention, Anschriftenermittlung, Risikosteue-
rung, Festlegung von Zahlarten oder Konditionen sowie zur Tarifierung. 

3. Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung der ICD 
Die ICD ist ein Auskunfteiunternehmen, das als solches bei der zuständi-
gen Datenschutzaufsichtsbehörde gemeldet ist. Die Verarbeitung der 
Daten durch die ICD erfolgt auf Basis einer Einwilligung gemäß Artikel 6 
Absatz 1 a i. V. m. Artikel 7 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) oder 
auf Grundlage des Artikel 6 Absatz 1 f DSGVO, soweit die Verarbeitung 
zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines 
Dritten erforderlich ist und sofern die Interessen und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person, die den Schutz personen-bezogener Daten erfordern, 
nicht überwiegen. Die ICD stellt ihren Vertragspartnern die Informationen 
nur dann zur Verfügung, wenn eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt 
oder von den Vertragspartnern ein berechtigtes Interesse hieran im Einzel-
fall glaubhaft dargelegt wurde und eine Verarbeitung nach Abwägung aller 
Interessen zulässig ist. Das berechtigte Interesse ist insbesondere vor 
Eingehung von Geschäften mit wirtschaftlichem Risiko gegeben (z. B. 
Rechnungskauf, Kreditvergabe, Abschluss eines Mobilfunk-, Festnetz- 
oder Versicherungsvertrages). 

4. Kategorien der personenbezogenen Daten der ICD 
Von der ICD werden personenbezogene Daten (Name, Vorname(n), Ge-
burtsdatum, Anschrift(en), Telefonnummer(n), E-Mail-Adresse(n)), Infor-
mationen zum vertragswidrigen Zahlungsverhalten (siehe auch Ziffer 5), 
zu Schuldnerverzeichniseintragungen, (Privat-) Insolvenzverfahren und 
zur postalischen (Nicht-)Erreichbarkeit sowie entsprechende Scorewerte 
verarbeitet bzw. gespeichert. 

5. Herkunft der Daten der ICD 
Die Daten der ICD stammen aus den amtlichen Insolvenzveröffentlichun-
gen sowie den Schuldnerverzeichnissen, die bei den zentralen Vollstre-
ckungsgerichten geführt werden. Dazu kommen Informationen von Ver-
tragspartnern der ICD über vertragswidriges Zahlungsverhalten basierend 
auf gerichtlichen sowie außergerichtlichen Inkassomaßnahmen. Darüber 
hinaus werden personenbezogene Daten (siehe Ziffer 4) aus den Anfragen 
von Vertragspartnern der ICD gespeichert sowie Daten von Adressdienst-
leistern. 

6. Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten der 
ICD 

Empfänger sind insbesondere Unternehmen, die ein wirtschaftliches 
Risiko tragen und ihren Sitz im europäischen Wirtschaftsraum, in Großbri-
tannien und in der Schweiz haben. Es handelt sich dabei im Wesentlichen 
um eCommerce-, Telekommunikations- und Versicherungsunternehmen, 
Finanzdienstleister (z. B. Banken, Kreditkartenanbieter), Energieversor-
gungs- und Dienstleistungsunternehmen. Darüber hinaus gehören zu den 
Empfängern solche Unternehmen, die Forderungen einziehen, wie etwa 
Inkassounternehmen, Abrechnungsstellen, Rechtsanwälte sowie Dienst-
leister der ICD (z. B. Rechenzentrum, Postdienstleister). 
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7. Dauer der Datenspeicherung der ICD 
Die ICD speichert Informationen über Personen nur für eine bestimmte 
Zeit, nämlich solange, wie deren Speicherung i.S.d. Artikel 17 Absatz 1 
lit.  a) DSGVO notwendig ist. Die bei ICD zur Anwendung kommenden 
Prüf- und Löschfristen entsprechen einer Selbstverpflichtung (Code 
of Conduct) der im Verband „Die Wirtschaftsauskunfteien e.V.“ zusam-
mengeschlossenen Auskunfteiunternehmen. 

 Informationen über fällige und unbestrittene Forderungen bleiben 
gespeichert, solange deren Ausgleich nicht bekannt gegeben wurde; 
die Erforderlichkeit der fortwährenden Speicherung wird jeweils tag-
genau nach vier Jahren überprüft. Wird der Ausgleich der Forderung 
bekannt gegeben, erfolgt eine Löschung der personenbezogenen Daten 
taggenau drei Jahre danach. 

 Daten aus den Schuldnerverzeichnissen der zentralen Vollstreckungs-
gerichte (Eintragungen nach § 882 c Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 ZPO) 
werden taggenau nach drei Jahren gelöscht, jedoch vorzeitig, wenn 
der ICD eine Löschung durch das zentrale Vollstreckungsgericht 
nachgewiesen wird. 

 Informationen über Verbraucher-/Insolvenzverfahren oder Rest-
schuldbefreiungsverfahren werden taggenau drei Jahre nach Beendi-
gung des Insolvenzverfahrens oder nach Erteilung oder Versagung der 
Restschuldbefreiung gelöscht. 

 Informationen über die Abweisung eines Insolvenzantrages mangels 
Masse, die Aufhebung der Sicherungsmaßnahmen oder über die Ver-
sagung der Restschuld-befreiung werden taggenau nach drei Jahren 
gelöscht. 

 Angaben über Anfragen werden spätestens taggenau nach drei Jahren 
gelöscht. 

 Voranschriften bleiben taggenau drei Jahre gespeichert; danach erfolgt 
die Prüfung der Erforderlichkeit der fortwährenden Speicherung für 
weitere drei Jahre. Danach werden sie taggenau gelöscht, sofern nicht 
zum Zwecke der Identifizierung eine länger währende Speicherung er-
forderlich ist. 

8. Betroffenenrechte gegenüber der ICD 
Jede betroffene Person hat gegenüber der ICD das Recht auf Auskunft 
nach Artikel 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 
DSGVO, das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, das Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit, sich an die für die ICD zuständige Aufsichtsbe-
hörde – Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informations-
freiheit Baden-Württemberg, Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart – 
zu wenden. Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem betreffenden 
Vertragspartner widerrufen werden. Dies gilt auch für Einwilligungen, die 
bereits vor Inkrafttreten der DSGVO erteilt wurden. Der Widerruf der 
Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf 
verarbeiteten personenbezogenen Daten. 

Nach Artikel 21 Absatz 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus 
Gründen, die sich aus der besonderen Situation der betroffenen Per-
son ergeben, gegenüber der ICD widersprochen werden. 

Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die ICD zu Ihrer Person gespei-
chert und an wen sie welche Daten übermittelt hat, teilt Ihnen die ICD das 
gerne im Rahmen einer unentgeltlichen schriftlichen Selbstauskunft mit. 
Die ICD bittet um Ihr Verständnis, dass sie aus datenschutzrechtlichen 
Gründen keinerlei telefonische Auskünfte erteilen darf, da eine eindeutige 
Identifizierung Ihrer Person am Telefon nicht möglich ist. Um einen 
Missbrauch des Auskunftsrechts durch Dritte zu vermeiden, benötigt die 
ICD folgende Angaben von Ihnen: Name (ggf. Geburtsname), Vorna-
me(n), Geburtsdatum, Aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleit-
zahl und Ort), ggf. Voranschriften der letzten fünf Jahre (dies dient der 
Vollständigkeit der zu erteilenden Auskunft). 
Wenn Sie – auf freiwilliger Basis – eine Kopie Ihres Ausweises beifügen, 
erleichtern Sie der ICD die Identifizierung Ihrer Person und vermeiden 
damit mögliche Rückfragen. Sie können die Selbstauskunft auch via 
Internet unter https://www.experian.de/selbstauskunft beantragen. 

9. Profilbildung/Profiling/Scoring 
Die ICD-Auskunft kann um sogenannte Scorewerte ergänzt werden. Beim 
Scoring der ICD wird anhand von Informationen und Erfahrungen aus der 
Vergangenheit eine Prognose insbesondere über Zahlungswahrscheinlich-
keiten erstellt. Das Scoring basiert primär auf Basis der zu einer betroffe-
nen Person bei der ICD gespeicherten Informationen. Anhand dieser 

Daten, von adressbezogenen Daten sowie von Anschriftendaten erfolgt auf 
Basis mathematisch-statistischer Verfahren (insbes. Verfahren der logisti-
schen Regression) eine Zuordnung zu Personengruppen, die in der Ver-
gangenheit ähnliches Zahlungsverhalten aufwiesen. Folgende Datenarten 
werden bei der ICD für das Scoring verwendet, wobei nicht jede Datenart 
auch in jede einzelne Berechnung mit einfließt: Daten zum vertragswidri-
gen Zahlungsverhalten (siehe Ziffer 4. u. 5.), zu Schuldnerverzeichnis 
Eintragungen und Insolvenzverfahren (siehe Ziffer 4. u. 5.), Geschlecht 
und Alter der Person, adressbezogene Daten (Bekanntsein des Namens 
bzw. des Haushalts an der Adresse, Anzahl bekannter Personen im Haus-
halt (Haushaltsstruktur), Bekanntsein der Adresse), Anschriftendaten 
(Informationen zu vertragswidrigem Zahlungsverhalten in Ihrem Woh-
numfeld (Straße/Haus)), Daten aus Anfragen von Vertragspartnern der 
ICD. 
Besondere Kategorien von Daten i. S. d. Artikel 9 DSGVO (z. B. Angaben 
zur Staatsangehörigkeit, ethnischen Herkunft oder zu politischen oder 
religiösen Einstellungen) werden von ICD weder gespeichert noch bei der 
Berechnung von Wahrscheinlichkeitswerten berücksichtigt. Auch die 
Geltendmachung von Rechten nach der DSGVO, also z. B. die Einsicht-
nahme in die bei der ICD gespeicherten Informationen nach Artikel 15 
DSGVO, hat keinen Einfluss auf das Scoring. 
Die ICD selbst trifft keine Entscheidungen über den Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts oder dessen Rahmenbedingungen (wie z. B. angebotene 
Zahlarten), sie unterstützt die ihr angeschlossenen Vertragspartner ledig-
lich mit ihren Informationen bei der dies-bezüglichen Entscheidungsfin-
dung. Die Risikoeinschätzung und Beurteilung der Kreditwürdigkeit sowie 
die darauf basierende Entscheidung erfolgt allein durch Ihren Geschäfts-
partner. 

E Creditreform 
Information für Betroffene gemäß Artikel 14 DSGVO  

Verantwortlich im Sinne des Artikel 4 Nr. 7 EU-DSGVO ist die Creditre-
form Bad Homburg/Limburg Fritscher und Schmitt KG, Horexstraße 3, 
61352 Bad Homburg, Tel. 06172-9860-0, Fax 06172-9860-10, E-Mail 
info@bad-homburg.creditreform.de. 

Unseren Datenschutzbeauftragten Michael Vosberg erreichen Sie unter 
Tel. 06172-9860-39, Fax 06172-9860-9539, E-Mail m.vosberg@bad-
homburg.creditreform.de 

In unserer Datenbank werden insbesondere Angaben gespeichert über den 
Namen, die Firmierung, die Anschrift, den Familienstand, die berufliche 
Tätigkeit und die Vermögensverhältnisse, etwaige Verbindlichkeiten 
sowie Hinweise zum Zahlungsverhalten. 

Die Daten stammen zum Teil aus öffentlich zugänglichen Quellen wie 
öffentlichen Registern, dem Internet, der Presse und sonstigen Medien 
sowie aus der Übermittlung von Daten über offene Forderungen. 

Zweck der Verarbeitung der erhobenen Daten ist die Erteilung von Aus-
künften über die Kreditwürdigkeit der angefragten Person/Firma ein-
schließlich sonstiger bonitätsrelevanter Informationen. Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1f) EU-DSGVO. 

Auskünfte über die bei uns gespeicherten Daten dürfen gemäß Artikel 6 
Absatz 1f) EU-DSGVO nur erteilt werden, wenn ein Kunde ein berechtig-
tes Interesse an der Kenntnis dieser Informationen glaubhaft darlegt. 
Sofern Daten in Staaten außerhalb der EU übermittelt werden, erfolgt dies 
auf Basis der sog. Standardvertragsklauseln, die Sie unter folgendem Link 
https://www.lda.bayern.de/media/eu_standardvertragsklauseln.pdf einse-
hen oder sich zusenden lassen können. 

Berechtigte Interessen im vorgenannten Sinn können sein: Kreditentschei-
dung, Geschäftsanbahnung, Beteiligungsverhältnisse, Forderung, Bonitäts-
prüfung, Versicherungsvertrag, überfällige Forderung, Vollstreckungsaus-
kunft. 

Zu unseren Kunden zählen sowohl im Inland als auch im Ausland tätige 
Kreditinstitute, Leasinggesellschaften, Versicherungen, Telekommunikati-
onsunternehmen, Unternehmen des Forderungsmanagements, Versand-, 
Groß- und Einzelhandelsfirmen sowie andere Unternehmen, die Waren 
oder Dienstleistungen gegen Rechnung liefern bzw. erbringen. Im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen wird ein Teil der in der Wirtschaftsdaten-
bank vorhandenen Daten auch für die Belieferung anderer Firmendaten-
banken, u. a. zur Nutzung für Adresshandels- und Werbezwecke, sowie die 
Herstellung entsprechender Datenträger genutzt. 

Die Daten werden solange gespeichert, wie ihre Kenntnis für die Erfüllung 
des Zwecks der Speicherung notwendig ist. Notwendig ist die Kenntnis in 
der Regel für eine Speicherdauer von zunächst vier Jahren. Nach Ablauf 
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wird geprüft, ob eine Speicherung weiterhin notwendig ist, andernfalls 
werden die Daten taggenau gelöscht. Im Falle der Erledigung eines Sach-
verhalts werden die Daten drei Jahre nach Erledigung taggenau gelöscht. 
Eintragungen im Schuldnerverzeichnis werden gemäß § 882 e ZPO nach 
Ablauf von drei Jahren seit dem Tag der Eintragungsanordnung taggenau 
gelöscht. Weitere Einzelheiten können Sie den vom Verband „Die Wirt-
schaftsauskunfteien e.V.“ aufgestellten „Verhaltensregeln für die Prüf- und 
Löschfristen von personenbezogenen Daten durch die deutschen Wirt-
schaftsauskunfteien“ entnehmen. 

Sie haben ein Recht auf Auskunft über die bei uns zu Ihrer Person gespei-
cherten Daten. Soweit die über Sie gespeicherten Daten falsch sein sollten, 
haben Sie einen Anspruch auf Berichtigung oder Löschung. Kann nicht 
sofort festgestellt werden, ob die Daten falsch oder richtig sind, haben Sie 
bis zur Klärung einen Anspruch auf Sperrung der Daten. Sind Ihre Daten 
unvollständig, so haben Sie einen Anspruch auf Vervollständigung der 
Daten. 

Sofern Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der von uns gespeicherten 
Daten gegeben haben, haben Sie das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu 
widerrufen. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund 
Ihrer Einwilligung bis zu einem etwaigen Widerruf erfolgten Verarbeitung 
Ihrer Daten nicht berührt. 

Sie können sich über die Verarbeitung der Daten durch uns bei dem für Ihr 
Bundesland zuständigen Landesbeauftragten für Datenschutz beschweren. 

Die Übermittlung Ihrer Daten an uns ist weder gesetzlich noch vertraglich 
vorgeschrieben oder für einen Vertragsschluss erforderlich. Sie sind nicht 
verpflichtet, uns die gewünschten Daten zu überlassen. Geben Sie uns Ihre 
Daten nicht, kann dieser Umstand Ihrem Kreditgeber oder Lieferanten die 
Beurteilung Ihrer Kreditwürdigkeit erschweren oder unmöglich machen, 
was wiederum zur Folge haben kann, dass Ihnen ein Kredit oder eine 
Vorleistung des Lieferanten verweigert wird. 

Widerspruchsrecht: 
Die Verarbeitung der bei uns gespeicherten Daten erfolgt aus zwingenden 
schutzwürdigen Gründen des Gläubiger- und Kreditschutzes, die Ihre In-
teressen, Rechte und Freiheiten regelmäßig überwiegen, oder dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
Nur bei Gründen, die sich aus einer bei Ihnen vorliegenden besonde-
ren Situation ergeben und nachgewiesen werden müssen, können Sie 
der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen. Liegen solche besonde-
ren Gründe nachweislich vor, werden die Daten nicht mehr verarbeitet. 
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Dienstleisterliste 
Stand Januar 2025 

Liste der Dienstleister gemäß »Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung« im Versicherungsantrag sowie im Einklang mit Artikel 21 und 
22 der »Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die Versicherungswirtschaft«. 

Aufgaben, zu deren Bearbeitung personenbezogene Daten (z. B. Name, Adresse) an Dritte weitergegeben werden können 
Übertragene Aufgaben Auftragnehmer/Dienstleistungskategorien 
Adressprüfung Adressermittler, Einwohnermeldeämter 
Assistance und Pannenhilfe AvD Automobilclub 
Assistance-Leistungen in der Berufsunfähigkeitsversicherung MD Medicus Assistance Service GmbH, Ludwigshafen 
Auskunftseinholung zur Antrags- und/oder Leistungsbearbeitung  Wirtschaftsauskunfteien 

(SCHUFA Holding AG, Creditreform e. V., Experian infoscore Consu-
mer Data GmbH, Forum Finanzplanung GmbH, informa HIS GmbH) 

 ESW Software Warda KG (Verstorbenenabgleich) 
 Dienstleister zur Gebäudewertermittlung 
 Dienstleister zur softwaregestützten Risikobesichtigung 

Beratung, treuhänderische Tätigkeiten, Tarifierung Beratungsunternehmen, Treuhänder, Aktuare 
Bestandsverwaltung und Schadenbearbeitung (Sachversicherung) Assekuradeure, Makler, HVR Hamburger Vermögensschaden-Haftpflicht 

Risikomanagement GmbH 
Datenträger-/Aktenentsorgung Entsorgungsunternehmen 
Digitale Kommunikation mailingwork GmbH 
Durchführung von Web-Konferenzen und Bereitstellung einer Konfe-
renz-Plattform 

CSN. Communication Service Network GmbH 

Druck-/Kuvertierarbeiten, Briefabholung und Versand Druckereien und Postdienstleister 
Endkundenplattform »fin4u« BANKSapi GmbH 
Firmenkundenportal in der betrieblichen Altersversorgung ePension GmbH & Co. KG 
Forderungsmanagement, gerichtliches und außergerichtliches Mahnver-
fahren, Beratung (juristisch), allgemeine Dienstleistung in begründeten 
Einzelfällen  

 Rechtsanwälte Ohletz 
 Rechtsanwalt Andreas Conzelmann 
 Creditreform 

Immobilienmanagement Verwalter, Hausmeisterdienste, Abrechnungsunternehmen, Handwerker, 
Immobilienmakler, IT-Dienstleister, Fachanwälte, Architekten, Projektent-
wickler, Werkunternehmer, Ingenieure, Gutachter, Vermessungsbüros, 
Steuerberater 

IT-Dienstleistungen (Programmiertätigkeiten, User-Help-Desk, 
Hard- und Softwareimplementierung und -unterstützung, 
Archivierung von aufbewahrungspflichtigen Daten, 
System-Beratung und -Unterstützung) 

Externe IT-Dienstleistungsunternehmen 

Marktforschung (Marktanalysen, Servicestudien, Kundenbefragungen 
auch im Rahmen von Ratings) 

Marketing-/ Marktforschungsunternehmen, Ratingagenturen, 
ASSEKURATA, Franke und Bornberg GmbH 

Rürup-Service, Rentenbezugsmitteilungs-Service, Zentralruf, Notruf Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) 
Prüfung von Kostenvoranschlägen, Rechnungen, Schadenware Prüfdienstleister, Sachverständige, Property€xpert GmbH, 

Control€xpert GmbH, Partnerwerkstätten, Restwertbörsen, Eucon Digital 
GmbH, Checkup 

Reparatur, Sanierung, Ersatz Handwerksbetriebe, Sanierer, Werkstätten, Mietwagenunternehmen 
Schaden-/Assistance-/Präventions-Dienstleistungen (Cyber Gewerbe) Externe Cyber-Security-Unternehmen 

Externe Plattformanbieter 
Vermittlung von Reparaturaufträgen DMS GmbH, riparo GmbH 

Aufgaben, zu deren Bearbeitung auch Gesundheitsdaten an Dritte weitergegeben werden können 
Übertragene Aufgaben Auftragnehmer/Dienstleistungskategorien 
Anforderung und Prüfung von Arztberichten/Gutachten ACTINEO GmbH 
Schaden-/Assistance-Leistungen, Rehabilitationsmaßnahmen, Hilfs- und 
Pflegeleistungen 

Assistance-, Reha- und Pflege-Dienstleister  (Malteser Hilfsdienst e. V., 
Deutsche Assistance Service GmbH) 

Außenregulierung, berufskundliche Gutachten, Rückversicherung Rückversicherer, Mercur Grip, Regulierungsbeauftragte 
Durchführung eines Medizin-Checks für die Antragstellung Medicals Direct Deutschland GmbH 
Erstellen von Sachverständigengutachten, Schadenprüfung, 
Belegprüfung 

Sachverständige, Gutachter, Ärzte (inkl. Ärztlicher Dienst der Alte Leipziger 
Lebensversicherung a. G.) 

Juristische Beratung, Schadenbearbeitung Rechtsanwälte 
Regressbearbeitung, Außenregulierung Interschaden GmbH, REGU24 Servicekonzept AG, Twentyfour GmbH 
Schadenbearbeitung, telefonischer Kundendienst Schweitzer Gruppe GmbH 

Bochumer Servicegesellschaft für Versicherer mbH 
Übersetzungen Übersetzungsbüros 

Datenverarbeitung in der ALH Gruppe 
Zur ALH Gruppe gehören folgende Gesellschaften: 

Alte Leipziger Lebensversicherung a. G. 
Hallesche Krankenversicherung a. G. 
Alte Leipziger Versicherung AG 
Alte Leipziger Holding AG 

Alte Leipziger Bauspar AG 
Alte Leipziger Trust Investment-
Gesellschaft mbH 
Alte Leipziger Treuhand GmbH 

Alte Leipziger Pensionskasse AG 
Alte Leipziger Pensionsfonds AG 
Alte Leipziger Pensionsmanagement GmbH 
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Gemeinsame Verarbeitung von Stammdaten 
 Die Stammdaten umfassen gemäß „Code of Conduct“ (Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versi-

cherungswirtschaft) Name, Adresse, Geburtsdatum und -ort, Kunden- und Versicherungsnummer, Beruf, Familienstand, gesetzliche Vertreter, An-
gaben über die Art der bestehenden Verträge, Rollen der betroffenen Personen (z. B. Versicherungsnehmer, Versicherter, Beitragszahler, Zahlungs-
empfänger), Kontoverbindung, Telekommunikationsdaten, Widerspruchs-/Sperrvermerke (bzgl. Werbung und Markt-/Meinungsforschung) und an-
dere Widersprüche, Vollmachten und Betreuungsregelungen, zuständige Vermittler. 
Um die Anliegen im Rahmen der Antrags-, Anmelde-, Angebots-, Vertrags- und Leistungsabwicklung schnell, effektiv und kostengünstig bearbeiten 
zu können (z. B. Zuordnung von Post und eingehenden Telefonaten), können die Stammdaten der betroffenen Personen in der ALH Gruppe in einer 
gemeinschaftlich genutzten Datenbank geführt werden. 

 Ansonsten bestehen für die Daten der jeweiligen Unternehmen der ALH Gruppe getrennte Datenhaltungen und Datennutzungen. Dies erfolgt im 
Einklang mit der aufsichtsrechtlich geforderten Spartentrennung. 

Verarbeitung personenbezogener Daten in der ALH Gruppe 
Bestimmte Aufgaben in der ALH Gruppe werden unternehmensübergreifend wahrgenommen. Hierbei kann es erforderlich sein, dass auch personen-
bezogene Daten verarbeitet werden. Die Verarbeitung ist dann über Artikel 6 Absatz 1f DSGVO („Berechtigte Interessen“) legitimiert oder es liegt eine 
Regelung vor durch arbeitsvertraglich festgelegte Verantwortlichkeiten oder mittels einer Vereinbarung gemäß Artikel 26 DSGVO („Gemeinsam Verant-
wortliche“) bzw. Artikel 28 DSGVO („Auftragsverarbeitung“). 

Es handelt sich dabei um folgende Tätigkeitsbereiche: 
 Betrieblicher Datenschutz 
 Interne Revision 
 Rechtsabteilung 
 Betriebsorganisation 
 Informationstechnik 

 Risikomanagement 
 Compliance 
 Marketing  
 Vertriebsverwaltung 
 Immobilienmanagement 

 Personalwesen 
 Vorstandsbereich 
 Informationssicherheitsbeauftragter  
 Rechnungswesen 

Hinweis: Sollten wir Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem 
Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche 
unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. 
 


